
Jahrhunderts ihren Abschluß gefunden, wie Schroeder 
aufgrund seines frühesten Beleges aus dem Jahr 1458 
annimmt, sondern über hundert Jahre vorher. Schon 
1345 werden in einer Urkunde �firzehen scheffen zu 
Alzeien, der sint siben rittere und siben burgere", er- 
wähnt (Geheimes Hausarchiv München, Oberamt Ger- 
mersheim, Nr. 36 vom 9.2 1345). 

02 Da die Burglehen nicht selten Häuser und Güter 
in Alzey umfaßten, die in den Lehnsurkunden genau 
beschrieben werden, ergeben sich hieraus wichtige Er- 
kenntnisse über die Topographie Alzeys im Mittelalter. 
Nachstehend einige wahllos herausgegriffene Beispiele: 
1379 (siehe oben Anm. 71) wird als Burglehen eines 
Ingram genannt �solichen hoff, der gelegen ist zS Alzey 
by sante Anthoinen neben ... Johann Mielewalts hoiff 

und bit eynre mären undirscheyden ist und gelegen ist 
gein der burge zä. " 1452 tragen Hermann und Friedrich 
Hund von Saulheim als Burglehen 11/2 Morgen Wiesen 
bei dem Schloß zu Alzey und 11/2 Morgen Wiesen neben 
dem Kirschgarten in Alzeyer Gemarkung (GLA Karls- 
ruhe, Abt. 67 (Kopialbücher), Nr. 1057, S. 119a), 1453 
empfängt ein Lehnsträger für Wolf von Waldertheim 
u. a. 3 Morgen Acker im Alzeyer Feld vor der St. An- 
tonius-Pforte �uff der leymegruben" und einen Hof in 
der Burggasse als Alzeyer Burglehen (GLA Karlsruhe, 
Abt. 67 (Kopialbücher), Nr. 1057, S. 262) und ebenfalls 
1453 Franck von Nackenheim �ein 

huse und hoff zu 
Altzcy zusehen herre Wernher Wyntter, ritter, seligen 
und der herbergen zum Rade' gelegen" (GLA Karls- 
ruhe, Abt. 67 (Kopialbücher), Nr. 1057, S. 192). 
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FRANK GCTTMANN 

Die Keßler des Alzeyer Tages 

Einleitung 

Ein für allemal wurde im Jahre 1805 das 
Ersuchen der 

�Keßler 
des Alzeyer Tages" an 

den bayerischen Kurfürsten abgelehnt, ihre 

alten Privilegien zu bestätigen. Über 400 Jahre 

waren verflossen, seit am 4. Juli 1377 Pfalzgraf 
Ruprecht der Jüngere (II. ) zu Alzey die Ur- 
kunde ausgefertigt hatte, die als ältestes schrift- 
liches Zeugnis des kurpfälzischen Keßler- 

schutzes auf uns gekommen ist. Der Pfalzgraf 

tut darin kund, daß er alle Keßler, die inner- 
halb des näher beschriebenen mittelrheinischen 
Bezirkes wohnen, als Eigenleute vom Reich zu 
Lehen habe'. Am 11. September 1405 stellte 
König und Pfalzgraf Ruprecht das sogenannte 
Keßlerprivileg aus2, das - immer wieder zitiert 
und inseriert - den Kern aller späteren Bestäti- 

gungen ausmacht3. Es bringt die wesentliche 
inhaltliche Ergänzung, daß niemand ohne Ge- 

nehmigung durch das Keßlerhandwerk inner- 
halb der genannten Grenzen Kessel oder Pfan- 

nen verkaufen dürfe. Damit sind die drei wich- 
tigsten Charakteristika dieses eigentümlichen 
Instituts des sogenannten Alzeyer Keßler- 
kreises bereits angesprochen: das persönliche 
Verhältnis des Keßlers zum Pfalzgrafen; die 

regionale Ausdehnung des Geltungsbereiches, 
der verschiedene politische Herrschaftsgebilde 

einbezieht, und schließlich der innerhalb des 
Bezirkes geübte Zunftzwang. 

Ursprung 

Die Frage nach dem Ursprung des mittel- 
rheinischen, des pfälzischen, Keßlerschutzes 
wurde in der wissenschaftlichen Literatur eng 
mit der Frage nach seiner Bedeutung für den 
kurpfälzischen Territorialstaat verknüpft. 
Schon im 17. Jahrhundert geschah in juristi- 
schen Werken regelmäßig der Institution des 
Keßlerschutzes Erwähnung, freilich in erster 

Linie zum Zwecke juristischer Unterweisung 
und praktischer Entscheidungshilfe in alltäg- 
lichen Rechtsfällen und weniger aus histori- 
schem Erkenntnisinteresse4. 

Als unumstößliche Tatsache legte man zu- 
grunde, daß der Pfalzgraf bei Rhein vom 
Reich die Schutzgerechtigkeit über die Keßler 
im Elsaß, in Franken und am Rhein als Lehen 
besitze. Während er die Schirm am Rhein per- 
sönlich ausübe, habe er die anderen Schutzrechte 
als Afterlehen an die Familie Zobel von Gie- 
belstadt sowie an die Herren von Rathsamhau- 
sen vergeben. Vielfältig waren die Versuche, 
die Stellung der Pfalzgrafen als Keßlerschutz- 
herren zu erklären, worauf im einzelnen noch 
einzugehen sein wird. So bezog man sich etwa 
auf das Erzamt des Pfalzgrafen als Erztruch- 

seß oder seine Funktion als Reichsvikar in den 
Ländern fränkischen Rechts. Eine andere Über- 
legung war, daß der Alzeyer Keßlerbezirk 

räumlich wie militärisch in einem alten rhein- 
fränkischen Herzogtum wurzele5. 

Privileg 

In seiner Urkunde aus dem Jahre 1377 er- 
klärte Pfalzgraf Ruprecht, daß er die Keßler 

vom Reich zu Lehen habe und daß diese ihm 

gegenüber zu Gehorsam verpflichtet seien wie 
seine anderen Untertanen. Nötigenfalls wolle 
er dies bit guter redelicher Kuntscha ft bewisen 

... vor deine Riche oder wo wir sollen. In 
schriftlicher Form vorliegende Lehenurkunden 
dürften damit wohl kaum gemeint sein, sonst 
hätte man sich nach üblichem Brauch auf deren 
Aussteller und Inhalt bezogen. Allerdings sind 
Personenzeugen denkbar, zumal in jener Zeit 
noch Belehnungen lediglich mündlicher Form 
bedurften'. Warum sollte aber Ruprecht seine 
Beweisfähigkeit derart hervorkehren und da- 
mit potentielle Zweifler von vornherein abzu- 
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wehren suchen, wenn tatsächlich der rechtliche 
Sachverhalt so eindeutig war? 

Strenggenommen handelt es sich bei der Ur- 
kunde von 1377 im Gegensatz zu ihrer üb- 
lichen Benennung' eigentlich nicht um ein Pri- 

vileg. Kein Rechtsgeschäft zwischen Aussteller 

und Empfänger wird hier beschrieben, sondern 
der Pfalzgraf vertritt einen bestimmten 

Rechtsanspruch. Der erste Teil der von König 

Ruprecht 1405 ausgefertigten Urkunde über- 

nimmt fast wörtlich das Patent von 1377. Doch 
die Tatsache, daß Ruprecht in seiner Eigen- 

schaft als deutscher König Aussteller, in seiner 
Eigenschaft als Pfalzgraf bei Rhein aber auch 
nebst seiner Erben Empfänger ist, macht sie 
erst formal zum Königsprivileg. Der zweite 
Teil des Diploms gilt dem Verhältnis des Pfalz- 

grafen zu den Keßlern und dem Vorrecht, das 
diesen auf gewerblichem Gebiet eingeräumt 
wurde'. Somit besitzt die Urkunde im Grunde 

zwei Empfänger, den Pfalzgrafen und die 
Keßler. 

Diese besonderen Begleitumstände, unter de- 

nen das Privileg von 1405 zustandekam, las- 

sen fragen, ob wirklich der Keßlerschutz ur- 
sprünglich ein Reichslehen gewesen sei. Ob- 

wohl sich König Ruprecht expressis verbis auf 
das Patent von 1377 hätte beziehen können, 

unterläßt er dies. Dies ist um so erstaunlicher, 
als alle späteren Aussteller des Privilegs die 
Diplome ihrer Vorgänger seit 1405 in ihre je- 

weilige Bestätigungsurkunde als unveränderte 
Bestandteile inserieren lassen. Und jahrhunder- 

telang wurde, sofern mir anderes nicht ent- 
gangen ist, der Rechtsanspruch auf den mittel- 
rheinischen Keßlerschutz durch die pfälzischen 
Kurfürsten und ihre juristischen Berater eben- 
so wie durch die beauftragten Advokaten der 
Keßlerorganisation von Ruprechts Königsur- 
kunde aus dem Jahre 1405 hergeleitet. Das gibt 
durchaus zu dem Schluß Anlaß, daß tatsächlich 
erst König Ruprecht auf gewissermaßen staats- 
rechtlicher Ebene die Rechtsgrundlage der pfäl- 
zischen Schirmherrschaft über die Keßler schuf. 
Ruprecht selbst verweist auf den bis dahin an- 
dersartigen Rechtscharakter des Instituts, näm- 
lich auf dessen nicht minder verbindliches We- 

sen als Rechtsgewohnheit. Er besitze nämlich 
den Keßlerschutz schon lange Zeit, und nie- 

mand habe ihn je in Frage gestellt: und vnsere 
Altern Pf altzgrauen by Ryne und auch wir als 
ein Pfalzgraue dieselben Kesseler lange Zyt in 

gewere und besesse herbracht haben von meng- 
licher vngehindert. 

War dieser Besitztitel aber wirklich so un- 
umstritten, wie hier vorgegeben wird? In der 
Regel muß es doch im spätmittelalterlichen 
Rechtsleben, wie viele Beispiele lehren, eher als 
ein Zeichen für vorhandene Interessengegen- 
sätze gelten, wenn ein bislang der Schriftlich- 
keit nicht bedürfender gewohnheitsrechtlicher 
Zustand schriftlich fixiert wird. Indes mögen 
aber auch die damals zunehmende Verbreitung 
römischer und kanonischer Rechtsgepflogenhei- 
ten im deutschen Rechtsgebiet auf eine schrift- 
liche Fassung verwiesen haben. 

Herren von Strahlenberg 

Seit die Sekundärliteratur im 17. Jahrhun- 
dert einsetzte, wurde dem Pfalzgrafen die 
Oberhoheit über die Keßler im Elsaß, in Fran- 
ken und am Rhein zugeschrieben. Während er 
den Keßlerschutz in letzterem Bezirk persön- 
lich ausübe, habe er die beiden anderen an die 

adligen Familien der Zobel von Giebelstadt 

und der von Rathsamhausen weiterverliehen°. 
Bemerkenswert in unserem Zusammenhang ist 

nun, daß sich die beiden Ruprechte weder 1377 

noch 1405 auf diese Gerechtsame als willkom- 
mene Argumentationshilfe berufen. Und dies 

gilt um so mehr, wenn man Beier folgen will, 
der seinen Ausführungen eine seit dem alten 
Rom bestehende oberste kaiserliche Schutz- 
befugnis über die Handwerke zugrundelegt. 
Erstmals Ludwig der Bayer habe den Pfalzgra- 
fen jene Keßlerhoheit zu Lehen gegeben10. 

Doch liegen die Dinge in Wahrheit kompli- 

zierter und machen diese geradlinige Deutungs- 

möglichkeit zunichte. Denn es lassen sich Be- 

weise erbringen, daß einstmals bereits die Her- 

ren von Strahlenberg, ein an der Bergstraße 
begütertes Geschlecht", die in ihrem Besitz be- 
findliche Oberhoheit über die Keßler an die 

Familien der Zobel von Giebelstadt und die 

Herren von Rathsamhausen weiterverliehen12. 
Wissell schließt aus der geographischen Lage 
der Strahlenberger Besitzungen, nämlich inmit- 

ten des Alzeyer Keßlerbezirks, ehedem habe 
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auch dieser den Herren von Strahlenberg zu 
Gebote gestanden, und zwar indem sie dessen 

Schutz selber ausübten". Eine in einer Sammel- 

edition aus dem Jahre 1717 abgedruckte Ur- 
kunde läßt meines Erachtens Wissells Vermu- 

tung an Wahrscheinlichkeit gewinnen: Sieg- 
fried von Strahlenberg, der von dem Riche zu 
Lehn hat im Römischen Riche zu dutschen Lan- 
de die Kegler, bestätigt 1361 die Weiterver- 

gabe der oberrheinischen Keßler an Johannes 

von Rathsamhausen14. Aber aus einem Lehen- 
brief des Jahres 1399 geht hervor, daß Ritter 

Lützelmann von Rathsamhausen von Herzog 
Ruprecht III., dem späteren König, die Keßler 
des elsässischen Bezirks zu Lehen erhalten 
habe15. Und bereits ein Viertel Jahrhundert zu- 
vor, 1373, hatte Ruprecht II. den Zobel den 

Schutz über die fränkischen Keßler verliehen, 
nämlich alsolche Kegler als Dietherich Zobel 

selge von Gibelstat Ritter von dem von Stra- 
linberg selgen zu mannlehen gehabt hat, die nu 

vnser sind". Dies heißt nicht mehr und nicht 
weniger als dies: Zwischen frühestens 1361 und 
spätestens 1373 ist der oberste Keßlerschutz im 
Elsaß, in Franken und am Rhein von den Strah- 
lenbergern auf die Pfalzgrafen übergegangen17 

und wird von ihnen bis zum Ende dieses Insti- 

tuts nicht mehr abgegeben". Und wie es ihre 

Vorgänger schon taten, behielten sie bekannt- 
lich den mittelrheinischen Keßlerbezirk sich 
selber vor19. 

Wie die Quellen ausweisen, begann späte- 
stens 1347 der Ausverkauf der Strahlenberger 
Güter und Rechte durch den leichtlebigen Ren- 

newart und seinen Sohn Siegfried an die Pfalz- 

grafen20. Im Zuge dieser Transaktionen ge- 
langte 1368 auch die Keßleroberhoheit in den 
Besitz Ruprechts I. und seines Sohnes21, die 

planmäßig die Ausweitung pfälzischer Gerecht- 

same und Gebiete betrieben", und nicht etwa 
durch Erbschaft, wie Amrhein meint29. 

Warum trat aber Ruprecht II. erst 1377 mit 
seiner Erklärung hervor, er besitze den Keßler- 

schutz am Rhein, also nur im Mittelrheingebiet, 
als Reichslehen? Möglicherweise spielt die 
Reichspolitik hier mit herein. Denn nur durch 

große territoriale und finanzielle Zugeständnis- 
se hatte Karl IV. den alten Pfalzgrafen bewe- 

gen können, bei der Königswahl für seinen 

Sohn Wenzel zu stimmen24. Dieser bestätigte 
auch sofort nach seiner Krönung am 6. Juli 
1376 sämtliche Rechte und Freiheiten der 
Pfalz25. Damit war auch der Besitz des Keß- 
lerschutzes abgesichert und konnte, obwohl 
meines Wissens nirgends ausdrücklich erwähnt, 
nach Ansicht Ruprechts als Reichslehen gelten 
und der pfälzischen Politik dienstbar gemacht 
werden. 

Dürfte damit auch weitgehend geklärt sein, 
wie und wann die Pfalzgrafen in den Besitz 
des Keßlerschutzes gelangt sind, bleibt aber 
weiterhin offen, unter welchen Umständen und 
aus welchen Gründen dieses Institut überhaupt 
entstand und die Herren von Strahlenberg die 
Funktion von Schirmherren erhielten. Doch 
wollen wir dieses Problem zunächst noch zu- 
rückstellen und auf eine unübersehbare Konse- 
quenz dieses ersten Zwischenergebnisses zu 
sprechen kommen. Denn die in der älteren Li- 
teratur geäußerten Ansichten über Ursprung 
und Wesen des pfälzischen Keßlerschutzes wer- 
den damit weitgehend hinfällig. 

Ältere Forschung 

Ludewig leitete in seinem Kommentar zur 
Goldenen Bulle die Oberhoheit über die Keßler 
funktional aus dem Erzamt des Pfalzgrafen als 
Erztruchseß ab, dem der Kaiser 

�die 
fremde(n) 

oder nirgends haußsaeßige(n) Leute wenigstens 
im Ober- und Niederrhein, als in des Kaysers 
Tafel-Provintz" übergeben habe26. Ebenso ar- 
gumentierte Buder, vermochte jedoch nicht den 
ihm durchaus bewußten Widerspruch zu klären, 

wie denn die Pfalzgrafen den Keßlerschutz als 
Reichslehen bezeichnen könnten, wenn er ihnen 

qua Erzamt ohnedies zustünde". Die Tatsache 

nun, daß die Pfalzgrafen als Schutzherren in 
den Strahlenbergern Vorläufer hatten und die- 

sen zu einem Zeitpunkt nachfolgten, als die 
Erzämter längst zu einem bloßen Titel der Kur- 
fürsten geworden waren und in Wahrheit von 
den Inhabern derReichserbämterversehenwur- 
den, schließt diese Deutungsmöglichkeit voll- 
ends aus. 

Ebenso müssen nun starke Bedenken dagegen 
geltend gemacht werden, die Oberhoheit über 
die Keßler im Elsaß, in Franken und am Rhein 
als eine Komponente des pfälzischen Reichs- 
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vikariats in den Ländern fränkischen Rechtes 

anzusehen28. Im Laufe des 14. Jahrhunderts 

vermochten sich die Pfalzgrafen die Reichsver- 

weserschaft (Reichsvikariat absente rege) und 
das Reichsvikariat in engerem Sinne (vacante 
imperio) im fränkischen Rechtsbereich zu 
si5hern. Seit der Goldenen Bulle von 1356 war 
das pfälzische Reichsvikariat im wesentlichen 
unbestritten=9, also jedenfalls schon bevor Rup- 

recht die Strahlenberger Keßlerhoheit erwarb. 
Aber es fehlte dem Vikariat auch ein wichtiges 
Ingrediens, um von ihm eine kontinuierliche 
Institution wie den Keßlerschutz herleiten zu 
können, nämlich Dauerhaftigkeit. Reichsvikar 

war der Pfalzgraf nur bei Thronvakanz oder 
Abwesenheit des Königs und nichtständig. Aber 
einmal angenommen, dies sei doch der Fall ge- 
wesen, hätte er bei allen Keßlerkreisen, die im 
Sinne der Goldenen Bulle sämtlich im fränki- 

schen Rechtsgebiet lagen, als oberster Schutz- 
herr gelten müssen, was aber durchaus nicht der 
Fall war. Hinzu kommt, daß vom Reichsvikar 
vorgenommene Rechtsakte und Amtshand- 
lungen stets vom neuen König bestätigt wer- 
den mußten und in Lehen überhaupt nur von 
diesem investiert werden durfte90. 

Vor Kremers 
�Geschichte 

des Rheinischen 
Franciens", erschienen 1778, gab es keine sy- 
stematische Erfassung der bis dahin bekannten 
Keßlerkreisen1. Mit einem weitläufigen geogra- 
phischen Apparat rekonstruierte er aus dem 
Verlauf alter Gaugrenzen ein frühmittelalter- 
liches rheinfränkisches Herzogtum, identifi- 

zierte dessen Lage mit derjenigen des mittel- 
rheinischen Keßlerbezirkes und bezeichnete 

schließlich die rheinischen Pfalzgrafen als 
Rechtsnachfolger dieser alten Herzöge32. In de- 

ren Rechte sei Pfalzgraf Konrad bei Rhein, der 
Bruder Kaiser Friedrichs I., eingetreten33. Die 
Verbindung zwischen Herzog und Keßlern nun 
liege ursprünglich auf militärischem Gebiet be- 

gründet, was sich auch späterhin noch in der 
Gefolgspflicht der Keßler gegenüber dem Pfalz- 
grafen äußerte. Denn als Harnischmacher seien 
sie im Kriegsheer zur Instandhaltung der Rü- 
stungen unentbehrlich gewesen". Sattler dehnte 
diese Begründung auch auf Kessel, Pfannen 

und Geschirr aus, folgte ansonsten aber weit- 
gehend der Argumentation Kremers11. 

Doch sind diese Erklärungsversuche letztlich 
wenig überzeugend. Wissell mit seinem Hin- 
weis, daß dann wohl auch die Sattler als sehr 
kriegswichtiges Handwerk hätten zur Heeres- 
folge verpflichtet sein müssen36, und Horn- 
schuch verneinen diese Möglichkeit. Zudem 
nämlich seien Harnische nicht aus Kupfer oder 
Messing sondern aus Eisen von den darauf spe- 
zialisierten Plattnern geschmiedet worden37. 
Vollends aber schließt die Tatsache der Strah- 
lenberger Keßlerhoheit eine Argumentations- 
weise aus, die einen Kontinuitätsstrang von 
einem alten rheinfränkischen Herzogtum zur 
Pfalzgrafschaft auch auf dem Gebiet der Mili- 
tärverfassung zugrundelegt. 

Militärdienst 

Allerdings ist eine militärische Gefolgspflicht 
der mittelrheinischen Keßler gegenüber dem 
Pfalzgrafen nicht hinwegzuleugnen. Die 
Handwerksordnungen von 155258 und 162919 

geben hierüber detailliert Auskunft: Item wir 
seynnd sr. gnd. schuldig zue dhienen, so er vehd 
hatt, vierzehen tag uf unsserm costen, und 
vierzehen tag uff seiner gnd. costen, so er selber 
zue feldt liegt4° mit 24 Mann41. Wenn sie 
länger als diesen Monat benötigt würden, solle 
ihnen der übliche Sold" gezahlt werden, wenn 
nicht, solle ihnen der Pfalzgraf drei Meilen weit 
(ca. 21 km), wohin sie wünschten, Geleitschutz 
geben". Des weiteren solle er auf die Befreiung 

etwa im pfälzischen Dienst kriegsgefangener 
Keßler hinwirken44. 

Das Militäraufgebot der Keßler wurde nach- 
weislich etlichemale vom pfälzischen Kur- 
fürsten in Anspruch genommen45. Sie wurden 
dabei regelmäßig bei der Artillerie eingesetzt48. 
Um den Ausbildungsstand dieser Spezialisten 
zu heben, suchte man im 17. Jahrhundert fol- 
gende Neuerung einzuführen: Ess soll ein ieg- 
licher, welcher in Altzeyer tag meister werden 
will, angeloben und versprechen, die büchssen- 
meisterey-kunst zu lernen, worzu ihm drey 
jahr zeit und frist gegeben würdt41. Dafür soll- 
ten sie vom Dienst auf der Zinne und vom 
Wachtdienst befreit sein48. Als Büchsenmeister 
wurden vom 14. bis zum 17. Jahrhundert ge- 
gen Sold Handwerker verpflichtet, die sich in 
allen Fragen der Artillerie wie der Fertigung 
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oder Beschaffung von Geschützen, Pulver und 
Geschossen, wie des Geschütztransports, La- 
dens und Schießens auskannten. Bevorzugt 

wurden Stückgießer angeworben49. 
Ein gewisser Friedrich August Hartmann, 

Keßlermeister und letzter Schreiber des Alzeyer 

Tags, hat zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine 
Schrift �Fundamenta 

des Kalt-Kupfer-Schmie- 
de-Handwerks bei Rhein" verfaßt, der alte 
Akten und mündliche Überlieferungen zu- 

grundeliegen50. Er liefert für die Verwendung 
der Keßler gerade bei der Waffengattung Artil- 
lerie eine Erklärung sagenhaften Ursprungs. 

Nachdem Ruprecht von der Pfalz gegen Wen- 

zel zum König gewählt worden war, hätten 

die Kaltkupferschmiede zum Sieg durch den 

Einsatz eines Geschützes wesentlich beigetra- 

gen, das sie aus zusammengelöteten Kupfer- 

röhren verfertigt hätten. Auch bei den Kämpfen 

Friedrichs des Siegreichen in den Jahren 1460 

und 1462 seien die Keßler mit ihrem neuarti- 

gen Geschütz entscheidend beteiligt gewesen51. 
Damit wurden sie gleichsam zu Erfindern des 

Feldgeschützes stilisiert, freilich den technischen 
Möglichkeiten ihres Handwerks angepaßt52. 

Wie kann nun die militärische Gefolgspflicht 
der Keßler sonst erklärt werden? Den Schlüs- 

sel zur Lösung bietet uns der Begriff Keßler- 

schutz oder -schirm, auf dessen Charakter und 
äußere Erscheinungsform weiter unten noch in 

extenso eingegangen werden muß. So viel sei 
hier vorweggenommen: Der Militärdienst stellt 
eine Gegenleistung für den vom Pfalzgrafen 
den Keßlern geleisteten Schutz dar. Schon den 
Strahlenbergern hatten diese laut einer Ur- 
kunde von 1361 vierzehn Tage auf eigene und 
ebenso lange auf jener Kosten zu dienen 53 

Ein Parallelbeispiel stützt unsere Vermutung. 
1446 hatten sich Hafner (Töpfer) aus dem mit- 
telrheinischen Raum zu einer regionalen Ge- 

werbeorganisation zusammengeschlossen und 
eine gemeinsame Ordnung niedergelegt54. Die- 

se war 1480 um einige Artikel ergänzt und - 
was nun interessant ist - durch Pfalzgraf Phi- 
lipp in Form eines Schutzprivilegs für die Haf- 

nervereinigung bestätigt worden, und zwar of 
anbrengen des gemeynen hantwercks der hef- 
f ener55. Demnach hatten die Hafner inzwi- 

schen den Pfalzgrafen als Schutzherrn gewon- 

nen. Und nun findet sich auch erstmals die Vor- 

schrift, daß sie zu dessen Heeresaufgeboet et- 
lich gewappeten zu stellen hättense. 

Keßlerbezirk 

Wenn die militärische Funktion des Pfalz- 

grafen als des Rechtsnachfolgers eines frühmit- 

telalterlichen rheinfränkischen Herzogs offen- 
bar nicht dazu taugt, den Ursprung des Alzeyer 
Keßlerkreises zu erklären, muß auch das Pro- 
blem von dessen räumlicher Ausdehnung einer 
kritischen Betrachtung unterzogen werden. 
Denn Kremer hatte den mittelrheinischen Keß- 
lerbezirk aufgrund seiner Untersuchung alter 
Gaugrenzen mit jenem rheinfränkischen Her- 

zogtum identifiziert, wobei er dessen Grenzen 

zugleich als Stammesgrenzen ansah57. Diesen 
Aspekt überprüfte später Buck bei den ihm be- 
kannten acht Keßlerkreisen und stellte fest, 
daß fast nirgends die alten Stammes- und 
Bistumsgrenzen sowie die politischen Grenzen 

mit denen der Keßlerbezirke übereinstimmten. 
Lediglich für die spätere Nord- und Ostgrenze 
des Herzogtums \V/ürttemberg sei dies festzu- 

stellenSB. 
Im Anschluß an Buck hat sich in der For- 

schung eine Argumentationsweise durchgesetzt, 
die von einer gewerbespezifischen Eigenart des 
Keßlerhandwerks ausgeht und letztlich nach 
geographisch-topographischen Gesichtspunkten 

verfährt. Denn die verschiedenen Gewerbsvor- 

schriften und die Organisationsstruktur der 
Keßlerverbände führen eines deutlich vor 
Augen: Das Keßlerhandwerk ist zu weiten Tei- 
len ein Wandergewerbe. Aus mitgeführten 
Kupfer- und Messingblechen werden Gefäße 

aller Art auf kaltem Weg durch bloßes Häm- 

mern hergestellt, schadhafte Stücke repariert. 
Auch als später die Keßler unter der Bezeich- 

nung Kalt- und Kupferschmiede zunehmend 

seßhaft werden und sich begrifflich und in ihrem 
Selbstverständnis als zünftig organisierte 
Handwerker von den übel beleumundeten, zi- 
geunermäßig umherziehenden Kesselflickern 
distanzieren, werden die Waren noch weiter- 
hin im Hausierhandel oder auf Märkten ver- 
trieben59. Das geschieht innerhalb natürlicher 
Verkehrsräume, die durch Gebirge und Flüsse 

eingeschlossen werden. Und ihnen entspricht 
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die räumliche Ausdehnung der verschiedenen 
Keßlerbezirke60. 

Der Alzeyer Keßlerkreis ist in dem großen 
mittelrheinischen Zentralbecken angesiedelt, 
das verkehrsmäßig zum einen durch die schiff- 
baren Flüsse Rhein sowie Main und Neckar in 
ihren Unterläufen erschlossen wird. Zum an- 
dern laufen hier über Land bedeutende Han- 
delsstraßen wie etwa der Umgehungsweg des 

Binger Lochs, fortgesetzt über Mainz und 
Speyer zum Oberrhein, die Straßen vom Bo- 
denseegebiet bis Speyer oder über die Berg- 

straße nach Frankfurt, um nur einige zu nen- 
nen. Ein intensiver Handelsaustausch macht 
das Mittelrheingebiet zu einem weithin ge- 
schlossenen Wirtschaftsraum61. Seine natür- 
lichen Grenzen decken sich mit denen des Keß- 
lerkreises, welche in den Privilegien durch Ver- 
bindungslinien zwischen Städten oder durch 

den Verlauf von Flüssen beschrieben sind62. An- 
hand der physikalischen Karte könnte man 
auch folgenden Grenzstreifen skizzieren: Der 
dünn besiedelte Hagenauer Forst, zu mittel- 
alterlichen Zeiten ein schlecht erschlossenes na- 
türliches Verkehrshindernis; Pfälzer Wald; 
Pfälzer Bergland; Hunsrück; Taunus; Spessart; 
Odenwald und Nordrand des Schwarzwaldes. 

Um dem Einwand zu begegnen, die räum- 
liche Kongruenz von mittelrheinischem Wirt- 
schaftsraum und Alzeyer Keßlerbezirk könne 

ebensogut ein Zufallsprodukt sein, sei auf die 
Erscheinung der sogenannten mittelrheinischen 
Handwerkerbünde als Parallelbeispiel ver- 
wiesen. Eine ganze Reihe überlokaler Vereini- 

gungen einzelner Zünfte und einzelner Meister 

waren in ihrer geographischen Ausdehnung 

ohne Zweifel von der Tatsache bestimmt, daß 
der mittelrheinische Wirtschafts- und Verkehrs- 
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raum auch in politischer und bevölkerungsmä- 
ßiger Hinsicht trotz territorialer Zerrissenheit 

ein hohes Maß an Geschlossenheit besaß. Da- 

zu seien Stichwörter genannt wie Landfriedens- 

einungen, Städtebünde, rheinische Münzpoli- 

tik; und die Zuwanderung in die Städte er- 
folgte in erster Linie aus der 50-Kilometer- 
Nahzone. Es finden sich auf das Mittelrhein- 

gebiet beschränkte Handwerkerbünde der 
Bäcker, Barbiere, Bender, Holzschuhmacher, 
Hutmacher, Lohgerber, Sattler, Schmiede, 
Schneider und Schuhmacher. Es kommen hinzu 
Verbände der Hafner, der Seiler, der Spengler 

und der Wagner, welche in ihrer Wesensart 
dem Alzeyer Keßlerkreis verwandt sind63. 

Tagungsort Alzey 

Als Veranstaltungsort der zumeist jährlich 

am Sonntag nach Johannistag (24. Juni) statt- 
findenden Keßlertage war Alzey jahrhunderte- 
lang genossenschaftlicher, kultureller und ideel- 
ler Mittelpunkt des mittelrheinischen Keßler- 
bezirks. Nicht zuletzt gibt uns dessen begriff- 
liche Identifikation mit dem Namen Alzeys, 

nämlich als �Die 
Keßler Alzeyer Tages", dafür 

ein sinnfälliges Beispiel. 1377 stellt Ruprecht 

seine Keßlerurkunde in Alzey aus, das in jenen 
Jahren durchaus als politischer Mittelpunkt der 
Kurpfalz betrachtet werden darf64. Bevorzug- 

ter Ausstellungsort der späteren Bestätigungen 

aber ist eindeutig Heidelberg als Hauptort kur- 

pfälzischer Residenz und meines Wissens nie- 
mals wieder Alzey. Doch blieb es stets, seit et- 
wa 1460 insbesondere auch als Oberamtsstadt, 

neben Heidelberg, Neustadt, Bacharach und 
Frankenthal eine der wichtigsten Städte des 
kurpfälzischen Territorialstaates. Seine geo- 
graphische Lage, nicht zuletzt in militärisch- 
strategischer Hinsicht, und seine Burg boten 
für eine Schwerpunktbildung günstige Voraus- 

setzungen6S. Hier kreuzten sich auch die beiden 

wichtigsten rheinhessischen Diagonalwege 
Bingen -Worms und Mainz -Kaiserlautern". 
Alzey war damit ein bedeutender Verkehrs- 
knotenpunkt der pfälzischen Kernlande am 
Rhein. 

Lediglich die verwaltungsmäßige Stellung 
Alzeys innerhalb des kurpfälzischen Territo- 

riums als Erklärung für seine Funktion als re- 

gelmäßiger Versammlungsort des Keßlerkrei- 
ses heranzuziehen, reicht meines Erachtens nicht 
aus. Freilich trifft es zu, daß der Kurfürst seine 
Schutzherrschaft über den Keßlerkreis am 
besten ausüben konnte, wenn er in einer seiner 
Landstädte tagte. Dies gilt analog für andere 
Handwerkerorganisationen, die zum Pfalzgra- 
fen in einem besonderen Schutzverhältnis stan- 
den. So versammelten sich etwa die Hafner 
1446 in Neustadt, später abwechselnd in Hei- 
delberg oder Bruchsal; die Seiler in Bruchsal 
und die Spengler in Heidelbergs' - außer 
Bruchsal, das zum Hochstift Speyer gehörte, 
ebenfalls kurpfälzische Orte. 

Allerdings finden sich erst für die Zeit seit 
der Mitte des 15. Jahrhunderts Quellen, die 
Keßlertage in Alzey bezeugen68, und erstmals 
tritt meines Wissens 1472 eine Vorform des Be- 

griffes �Alzeyer 
Keßlertag" quellenmäßig her- 

vor, welcher die mittelrheinische Keßlerorgani- 

sation an sich bezeichnets9. Freilich dürfte es 
sich dabei um die schriftliche Fixierung eines 
gewohnheitsmäßig schon länger andauernden 
Zustandes handeln. Manchmal tagte man aber 
auch in Heidelberg70, und 1564 baten die 

Keßler darum, wegen sterbender Leuffe in Kä- 
fertal (heute Stadtteil Mannheims) tagen zu 
dürfen71. All dies zeigt, daß die mittelrheini- 

sche Keßlerorganisation keineswegs von An- 
fang an institutionell mit Alzey verbunden ge- 

wesen sein muß. Auch bei den anderen genann- 
ten mittelrheinischen Handwerkerbünden kri- 

stallisierte sich die eine oder andere Stadt erst 

mit der Zeit zum bevorzugten Tagungsort 
heraus, so etwa Mainz für die Bäcker, Op. pen- 
heim für die Schmiede und Worms für die 

Schneider. Dabei spielte stets die verkehrsgeo- 
graphische Zentrallage dieser Orte eine ent- 
scheidende Rolle72. 

Der Reiseweg zu den Versammlungen wurde 
damit für Meister, die am Rand des Mittel- 
rheingebietes wohnten, möglichst gering gehal- 
ten. Tagungen an der Peripherie des Bundes- 
gebietes hätten sicherlich dem Zusammenhalt 
der Vereinigungen geschadet, da angesichts der 
schwierigen Verkehrsverhältnisse den weitest 
entfernt wohnenden Handwerkern eine Teil- 
nahme dann möglicherweise zu beschwerlich er- 
schienen wäre. Diese Überlegung ist durchaus 
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auch bezüglich der Wahl des Keßlertagungs- 

ortes in Anschlag zu bringen. So wurde in 

einem amtlichen pfälzischen Dokument des 

Jahres 1659 die Ansicht vertreten, daß einst die 

Keßlerbezirke in Franken und im Elsaß von 
dem am Mittelrhein abgetrennt und eigenstän- 
dig organisiert worden seien, da für jene Keß- 
ler die Strecke nach Alzey zu weit gewesen 

sei73. Die Gunst seiner Lage nahezu im geo- 
graphischen Mittelpunkt des Bezirkes, dazu 

seine Stellung als Sitz der mittleren kurpfälzi- 

schen Administration ließen Alzey mit der Zeit 

gleichsam zur unbestrittenen Hauptstadt des 

mittelrheinischen Keßlerkreises werden. 

Freie Einung 

Wie wir sahen, stößt der Versuch, den Ur- 

sprung des mittelrheinischen Keßlerkreises so- 
wie dessen besonderes Verhältnis zu den Pfalz- 

grafen bei Rhein sozusagen verfassungs- und 
lehensrechtlich, stammesmäßig oder militärisch 
zu erklären, auf erhebliche, teils unüberwind- 
liche Schwierigkeiten. Ursache dieser festge- 
fahrenen Forschungssituation dürfte die Tat- 

sache sein, daß der Schwerpunkt der Betrach- 

tung beim Keßler schutz lag, daß vornehm- 
lich die Rolle des Pfalzgrafen interessierte und 

mithin über Gebühr betont wurde. Ehe nicht 
die betreffenden Handwerker selbst stärker ins 

Blickfeld gerückt und nun ihrerseits zum Aus- 

gangspunkt der Überlegungen gemacht werden, 
dürfte eine Lösung des Problems nicht möglich 

sein. 
Bereits zur Erklärung der räumlichen Aus- 

dehnung des Keßlerbezirkes des Alzeyer Tages 

wurde eine gewerbespezifische Eigenart des 
Keßlerhandwerks herangezogen, deren grund- 
legende Bedeutung nun um so mehr hervortritt. 
Gewerbsausübung und Warenvertrieb gescha- 
hen zu großen Teilen im Umherziehen, hausie- 

rend von Ort zu Ort, auf Wochen- und Jahr- 

märkten. Als erster berücksichtigte Buck diese 
Eigenheit und suchte sie für seine Interpreta- 
tion nutzbar zu machen: �Da 

die Keßler als 
herumziehende Handwerker ursprünglich ein 
verachtetes Gewerbe waren, also für Landfah- 

rer oder Landstürzer` genommen wurden, 
empfanden sie offenbar auch das Bedürfnis 
nach Organisation und Rechtsschutz. Hierbei 

werden sich die Keßler zunächst nur so im all- 
gemeinen als Landsmannschaften, ohne scharf 
bestimmte politische Grenzen zusammenge- 
than und einen ihnen günstig gesinnten ein- 
flußreichen Edelmann ihrer Landschaft um 
seine Schirm gebeten haben". Dieser habe sich 
gern darauf eingelassen, zumal er damit außer- 
halb seines eigentlichen Herrschaftsbereiches 
Rechtsbefugnisse habe gewinnen können. Die 
dem Kaiser durch Bezahlung abgewonnene Be- 

stätigung habe diesen Zustand legalisiert74. 
Ohne seine Meinung zu konkretisieren, weist 
Wissell die Ansicht Bucks zurück, die Keßler 
seien ursprünglich ein verachtetes, sogenanntes 
unehrliches Gewerbe gewesen75. Tatsächlich 
aber dürfte dieser üble Ruf erst zu Beginn der 
Neuzeit den vagabundierenden Kesselflickern 
angehangen haben, welche mit den Keßlern 
nichts gemein hatten. Diese nannten sich näm- 
lich auch Kalt- und Kupferschmiede und achte- 
ten streng auf ihre Handwerksehre und konn- 
ten - wie man heute sagen würde - einen 
festen \Vohnsitz nachweisen76. 

Hornschutz brachte im Anschluß an Buck 
die gewerblichen Interessen der Keßler ins Spiel 
und sprach von der Notwendigkeit, die Gefahr 
innerer und äußerer Konkurrenz zu mindern. 
Dies habe am wirksamsten durch die Hilfe 
eines mächtigen Schutzherrn geschehen kön- 
nen77. Wie Hornschuch weiter für den von ihm 
in erster Linie untersuchten sogenannten bran- 
denburgischen Keßlerkreis nachwies, welcher 
unter der Schirm des Nürnberger Burggrafen 
stand, gehörte die Berufung auf königliche Pri- 
vilegierung des Keßlerschutzes einem späteren 
Stadium an. Erst 1409 stellte der Burggraf die 
unbewiesene Behauptung auf, der Keßlerschutz 
sei ihm als Reichslehen gegeben. Damit wurde 
die mit den Keßlern vertraglich vereinbarte 
Pflicht zu Schutz und Beistand zugunsten eines 
verfassungsrechtlichen Anspruchs völlig zu- 
rückgedrängt - selbstverständlich ganz im 
Sinne der Handwerker, gewann doch damit das 
Schutzverhältnis größere Sicherheit und konnte 
sich der Schutzherr nicht so leicht mehr zurück- 
ziehen7B. 

Die von Hornschuch am Beispiel der ober- 
fränkischen Keßlerorganisation durchgeführte 
Argumentationsweise enthält Aspekte, die uns 
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auch bei der Lösung der Frage nach Entstehung 

und Wesen des Alzeyer Keßlerkreises behilf- 
lich sein können. Doch müssen dabei die spe- 
ziellen mittelrheinischen Gegebenheiten be- 

rücksichtigt werden. Zudem erscheint es not- 
wendig, auf den Charakter der Keßlerei als 
Wandergewerbe sowie auf die Zielsetzung der 
Keßlerorganisation nach Abwehr der Konkur- 

renz ausführlicher einzugehen. 

Keßlergewerbe - Keßlerorganisation 

Zur Einführung in diese Probleme seien fol- 

gende allgemeinen Feststellungen voraus- 
geschickt. Die stadtsässigen Handwerker des 
Mittelalters waren in lokalen Zünften ver- 
einigt, die in sämtlichen wirtschaftlich-gewerb- 
lichen, sozialen und kirchlich-religiösen Be- 
langen die Interessen ihrer Mitglieder zu wah- 
ren suchten und die interne Streitfälle und Ver- 

stöße gegen den Gemeinschaftsfrieden seitens 
einzelner Genossen in weitgehend autonomer 
Verbandsgerichtsbarkeit austragen konnten. 
Unter den Aktivitäten der Zünfte ist insbeson- 
dere der sogenannte Nahrungsschutz hervorzu- 
heben, d. h. die Sicherung eines ausreichenden, 
standesgemäßen Einkommens eines jeden zünf- 
tigen Handwerksmeisters. Dies Ziel suchte man 
dadurch zu erreichen, daß man zum einen die 
Konkurrenz zwischen den Meistern möglichst 
weitgehend zu unterbinden suchte und daß man 
zum anderen unzünftigen und auswärtigen 
Handwerkern den Zutritt zum Markt ver- 
wehrte. Hinzu kam die zahlenmäßige Be- 

schränkung des handwerklichen Nachwuchses, 
begleitet von einer rigorosen Bevorzugung der 
leiblichen und verwandten Nachfolger der 

etablierten Zunfthandwerker. Dieser Komplex 

von Maßnahmen wird gewöhnlich unter dem 
Begriff 

�Zunftzwang" zusammengefaßti9. 
Dieser bildet von seiten der Keßler aus ge- 

sehen den zentralen Punkt in der Urkunde 
König Ruprechts von 1405. Dieser bestätigt 
ihnen ihr Gewonheite und herkomen, das ny- 
mand bynnen den vorgeschrieben Kreisen und 
Terminyen keine Kessel oder Pfannen feile ha- 
ben solle, er due ez dann mit gutem wißen und 
verhengnisse der Kesseler Hantwerck, als des- 

selben Hantwerckes recht ist. Die drei Struk- 

turelemente des Zunftzwanges, das persön- 

liche, das örtliche und das sachliche, haben hier 
ihren Niederschlag gefunden80. Mit anderen 
Worten: Wer verkaufen, d. h. letztlich wer das 
Handwerk ausüben will, bedarf der Zulassung 
durch die Keßlervereinigung (persönlicher 
Zunftzwang). Diese Beschränkung gilt inner- 
halb eines bestimmten geographischen Rahmens 
(örtlicher Zunftzwang) und bezieht sich endlich 
auf bestimmte Produkte, Kessel und Pfannen 
(sachlicher Zunftzwang). Die späteren Bestäti- 

gungen des Ruprecht'schen Privilegs überneh- 

men regelmäßig die zitierte Bestimmung, an- 
fangs wörtlich, später geringfügig ausgebaut. 
So wird etwa seit dem Erlaß der Kurpfälzi- 

schen Landesordnung von 1582 neben dem Ver- 
kauf ausdrücklich das Pletzen, das Flicken 

schadhaften Geschirrs, den Keßlern des Alzeyer 
Kreises vorbehalten. Dies bedeutet jedoch 
keine Neueinführung - diese Arbeit taten sie 
bisher auch schon -, sondern die überhand- 

nehmende Konkurrenz unorganisierter Kessel- 
flicker erforderte als Abwehrmaßnahme die 

Kodifizierung der handwerklichen Rechts- 

gewohnheit. Außerdem bekundet hier der 

Pfalzgraf auf Bitten des Keßlerhandwerks 

nachdrücklich seinen Willen, gegen die das Pri- 

erletzenden �Störer" vorzugehen81. vileg verletzenden� Störer" 
Eines wurde hier nebenbei deutlich, worauf 

unten noch einmal zurückgekommen werden 

muß. Als Schirmherr steht der Pfalzgraf weit- 

gehend außerhalb der Keßlervereinigung, er 
ist für deren Außenbeziehungen zuständig. 
Handwerklich-gewerbliche Interna regeln die 

Keßler eigenständig, mit gutem wißen und ver- 
hengnisse der Kesseler Hantwerck, als dessel- 
ben Hantwerckes recht ist, wie es 1405 heißt. 

Sie haben Gewohnheite und herkomen82. Die 

entscheidende Voraussetzung dieser Autonomie 

nennen diese Satzstücke eigentlich nicht, sie 
steht damals außer Zweifel. Uns jedoch bringt 
ihre Offenlegung der Beantwortung der Frage 

nach der Entstehung des Keßlerschutzes we- 
sentlich näher. Ohne das Bestehen einer fest- 

gefügten Keßlergenossenschaft nämlich wären 
die zitierten Aussagen des Privilegs von 1405 

schlichtweg undenkbar, und ebenso wäre auch 
das älteste nachweisbare pfälzische Keßlerdo- 
kument von 1377 ohne Grundlage. Diese Ur- 
kunden sind also für die im mittelrheinischen 
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Raum angesiedelte Keßlervereinigung keines- 

wegs konstitutiv, sondern bieten bestenfalls 
Fixpunkte ihrer Beziehung zu den Pfalzgrafen 
bei Rhein. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß 

sich wie die Keßler - vermutlich sogar auf de- 

ren Vorbild hin - auch Hafner, Seiler und 
Spengler im 15. Jahrhundert am Mittelrhein 

regionale Handwerkerorganisationen schufen 
und sich ebenfalls unter die Schutzherrschaft 
des Pfalzgrafen begaben83. Diese vier Gewerbe 

sind gemeint, wenn Kurfürst Philipp 1480 er- 
klärt, er stelle den betreffenden Schutzbrief aus 
off anbrengen des gemeynen hantwercks der 
Heffener, das dan der vier hantwerck eyns ist, 
die in vnserm furstenthum und gebiete der 
Pfaltz und dem stifft Spier, auch in den stetten 
disser lantschafft beyden siten Rynes gesessen 
sint84. Wichtig ist im Hinblick auf unser 
Thema, daß die Bünde der Hafner, Seiler und 
Spengler jeweils zunächst auf Initiative der 
Handwerker hin als sogenannte freie Einungen 
begründet werden. Erst später sucht man den 
Pfalzgrafen als Schutzherrn zu gewinnen". 
Entsprechendes ist im übrigen auch beim mit- 
telrheinischen Wagnerbund zu beobachten, des- 

sen Satzung 1603 von Kaiser Rudolf II. und 
1660 von Kaiser Leopold in Schutz genommen 
wurde". Zieht man diese Analogiefälle in Be- 

tracht, gewinnt auch die hinsichtlich der Ent- 

stehung des Keßlerkreises in diesem Aufsatz 

entsprechend vertretene These an Wahrschein- 
lichkeit. 

Zunftzwang und Nahrungsschutz 

Als Handwerkergenossenschaft ist der Al- 
zeyer Keßlerkreis ursprünglich eine freie Ei- 
nung, ein freiwilliger Zusammenschluß mittel- 
rheinischer Kesselschmiede zur Wahrung ihrer 
wirtschaftlichen und sozialen Interessen. Inso- 
fern besitzt er die typischen Merkmale der mit- 
telalterlichen Handwerkszunft. Die Ordnung 
von 155287 ist die früheste nachweisbare 
Sammlung von Rechtsgebräuchen, die für die 
Mitglieder des Keßlerkreises verbindlich waren 
und zu deren Einhaltung sich der neu aufge- 
nommene Keßler eidlich zu verpflichten hatte. "' 

Maßnahmen des Zunftzwanges und des 
Nahrungsschutzes beanspruchen hier weiten 

Raum. Insbesondere das Bemühen um Konkur- 

renzausgleich zwischen den Produzenten steht 
dabei im Vordergrund. Da der Warenvertrieb 
hauptsächlich im Wander- und Hausierhandel 

vonstatten ging, sollte eine Reihe von Vor- 
schriften möglichst gleiche Verkaufschancen 
herstellen. Jeder Keßler - das besagten auch 
schon die alten Privilegien - sollte auf allen 
Märkten innerhalb des Bezirkes frei und unbe- 
hindert verkaufen können89. Dies war jedoch 

nur jeweils am Tag des Wochenmarktes er- 
laubt90; und erst um elf Uhr sollten die Keßler 

gemeinsam mit dem Verkauf beginnen91. Na- 
turgemäß können auf einem Marktplatz nicht 
alle Standplätze gleichermaßen verkaufs- 
günstig gelegen sein. Daher wurden sie unter 
den jeweils anwesenden Keßlern verlost. Nur 
der am betreffenden Ort ansässige Meister 
brauchte nicht daran teilzunehmen und konnte 

seine freie Wahl 92 . 
Auch die Angebots- 

menge unterlag Beschränkungen. Denn der 

einzelne Keßlermeister durfte zum Markt nur 
jeweils einen Karren mit Waren 93 beziehungs- 

weise höchstens vierzig Kessel führen94. Um zu 
verhindern, daß der Besuch eines Jahrmarktes 

von vornherein unrentabel wurde, war den im 

Umkreis einer Meile (ca. 7 km) wohnenden 

Keßlern untersagt, in den vierzehn Tagen vor 
Marktbeginn den betreffenden Ort aufzu- 

suchengs. 
Auch im Bereich der Rohstoffbeschaffung 

wurde der Gedanke des Konkurrenzausgleiches 

zwischen den Genossen wirksam. So sollten 
beim Einkauf alter Kessel die Mitmeister auf 
Wunsch beteiligt werden9°. Und 1579 beschloß 
der Keßlertag, daß man zukünftig für ein 
Pfund Kupfer höchstens anderthalb Batzen 
ausgeben wolle97. Damit suchte man zu ver- 
hindern, daß reichere Keßler den Preis in die 
Höhe trieben, ärmere Kollegen überböten und 
diese aus der gewinnträchtigeren Produktion 
von Neuwaren herausdrängten und zu sozial 
tiefstehenden Kesselflickern hinabdrückten. 

Es entspricht ebenfalls dem Grundsatz, 
durch eigenes Gewinnstreben nicht die Existenz 
des Genossen zu gefährden, wenn in der Ord- 
nung von 1552 festgelegt wurde, daß keiner in 
der direkten Nachbarschaft seines Genossen ar- 
beiten dürfe98. Wenn dessen Wohnort nicht 

Die Keßler des Alzeyer Tages / 129 



Marktort war, sollten Auswärtige dort über- 
haupt nicht Kessel flicken dürfen9e. 

Weitere Maßnahmen richteten sich gegen 
handwerksfremde Personen. So etwa war die 
Mithilfe von Bauern beim Verkauf unter- 
sagt10°; oder es durfte zum Weiterverkauf be- 

stimmtes Geschirr nur vom Mitmeister gekauft 
werden101. Auch durften mit �welschen" Keß- 
lern Waren nicht getauscht oder an diese abge- 
geben werden, von diesen jedoch solche Pro- 
dukte abgekauft werden, die man selber nicht 
herstellte101 

Mitgliedschaft 

Damit all diese Maßnahmen des Nahrungs- 
schutzes überhaupt greifen konnten, war die 
Aufrechterhaltung des oben charakterisierten 
Zunftzwanges unabdingbar. Wer am Mittel- 
rhein das Keßlerhandwerk betreiben wollte, 
mußte Mitglied des Alzeyer Keßlerkreises sein 
und sich dem Ordnungsgefüge dieser Genos- 

senschaft unterwerfen. Bei der Aufnahme wa- 
ren verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen. 
Erste Bedingung waren ehrlicher Status der 
Person und eheliche Geburt103 Abkömmlinge 

unehrlicher Leute, zu denen etwa Zigeuner, 
Straftäter, Henker, Totengräber, fahrende 
Gaukler und Schinder gezählt wurden, galten 
in Mittelalter und früher Neuzeit als zu ehr- 
licher Handwerksausübung untauglich. Unehr- 
lichkeit war gleichsam ein mit dem Fehlen ge- 
wisser Rechtsvoraussetzungen verknüpfter mo- 
ralischer Mangel, der die Aufnahme in die 
Zunft oder auch nur das Arbeiten in dem be- 

treffenden Gewerbe unmöglich machte104. So- 

gar nur der Umgang mit Personen, denen der 
Ruf der Unehrlichkeit anhaftete, stellte im all- 
gemeinen die Handwerksfähigkeit in Frage, 

standen doch Erscheinungsbild und Reputation 
des Handwerks in der Öffentlichkeit auf dem 
Spiel. So verwundert es auch nicht, daß in einer 
Phase des verstärkten Abwehrkampfes gegen 
unzünftige Störer, insbesondere gegen die übel 
beleumundeten, zigeunerhaft umherziehenden 
Kesselflicker, eine bezeichnende Verhaltensvor- 
schrift schriftlich niedergelegt wurde: Item es 
soll kein meng (Keßler) kein gemein frawen 
oder unehrbar frawen mit ihme vf dem lanndt 
führen zue arbeiten"'. 

Weitere Voraussetzung zur Aufnahme ins 
Handwerk war der Nachweis einer ordnungs- 
gemäßen Lehre106, die im 16. Jahrhundert, wie 
auch in anderen Gewerben üblich, mindestens 
zwei bis drei Jahre betragen haben dürfte107. 
Schließlich hatte der junge Meister noch 21 
Rheinische Gulden als Eintrittsgeld zu zah- 
len108, das bis zum 18. Jahrhundert die Höhe 

von 124 Gulden 30 Kreuzern erreichte100. Zwar 

sind diese Beträge wegen der Verschiebung der 
Geldwertrelation kaum vergleichbar; doch 
dürfte, wie andere Beispiele zeigen, in der Re- 

gel von einer wesentlichen Steigerung auszu- 
gehen sein. Ergebnis war in allen Sparten des 
Handwerks ein sozialer Numerus Clausus, der 

sich seit dem 16. Jahrhundert durch die Er- 

schwerung der Aufnahmebedingungen ständig 
verschärfte. Kaum ein Geselle vermochte aus 
eigener Kraft den Aufstieg zum Meister zu 
finanzieren, zumal zu den erheblichen Zunft- 

eintrittsgebühren ja auch noch die Investitionen 
für den eigenen Gewerbebetrieb hinzukamen. 
Die Söhne und Schwiegersöhne von Meistern 

oder die Gatten von Meisterswitwen hingegen 

zahlten ermäßigte Aufnahmegelder und erbten 
die Meisterstelle11°. In diesem Sinne konnten 

verwaiste Söhne von Keßlermeistern ohne 
Rücksicht auf ihr Alter und offenbar ohne be- 

sondere Vorbedingungen das Meisterrecht er- 
halten, um das Geschäft weiterzuführen"'. 
Natürlich spielte dabei die soziale Komponen- 
te, nämlich die Versorgung der Hinterbliebenen 
eines Genossen, eine große Rolle. Und grund- 
sätzlich wurden Meisterssöhne, die 15 Jahre alt 
waren und gelernt hatten, automatisch in die 
Vereinigung aufgenommenll2. 

Formal wurde das Aufnahmeverfahren 
durch den Eid abgeschlossen, den der junge 
Meister vor den Schöffen, dem Vorstandsgre- 
mium der Keßlervereinigung abzulegen hatte, 
nachdem ihm die Ordnung vorgelesen worden 
warn'. Der Eid lautete: Wie ich meine trew 
geben hab und mir iezundt fürgehalten worden, 
dass hab ich wohl verstannden, dem will ich 
getrewlich nachkommen, steht undt vest halten; 
alsso schwehre ich, alss mir gott helff undt sein 
heiliges wortt114. 

Auf einen bemerkenswerten Aspekt im Zu- 
sammenhang mit der Mitgliedschaft im Al- 
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zeyer Keßlerkreis sei an dieser Stelle noch hin- 

gewiesen. In den mittelrheinischen Städten ge- 
hörten die Keßler oder Kupferschmiede zu- 
meist der örtlichen Schmiedezunft an. Doch zu- 
gleich waren sie auch Mitglieder des Keßler- 
bundes. Aus dieser Doppelmitgliedschaft erga- 
ben sich zuweilen Konflikte. So mußte 1469, 
1470 und 1483 der Frankfurter Rat die Strei- 

tigkeiten innerhalb der Schmiedezunft beile- 

gen. In dieser waren Hufschmiede, Messer- 

schmiede, Keßler und Holzschuhmacher ver- 
einigt, die sich jeweils mit ihren auswärtigen 
Berufsgenossen zu regionalen Handwerker- 
bünden zusammengeschlossen hatten. Nach de- 

ren Vereinbarungen sollte sich jedes der ge- 
nannten Handwerke richten dürfen, doch soll- 
ten die durch Beschickung von Bundestagungen 

anfallenden Kosten nicht zu Lasten der gesam- 
ten Zunft sondern des betreffenden Handwerks 

gehen115. 

Jahrtag 

Die geographisch weitläufige Organisation 
der Keßler stand vor einem schwerwiegenden 
Problem, das die auf einen Ort beschränkten 
Zünfte in dieser Form nicht kannten. Wie näm- 
lich war es möglich, die Einhaltung der Statu- 

ten durch die Mitglieder zu überwachen und 
Ubertreter zur Rechenschaft zu ziehen? Wie 
konnte man den Zunftzwang durchsetzen, d. h. 

sämtliche Keßler zwingen, der mittelrheini- 
schen Vereinigung beizutreten, und Nicht-Keß- 
lern verbieten, das Handwerk auszuüben? Und 

wie konnte man schließlich verhindern, daß 
durch fremde Keßler von außerhalb des Be- 

zirkes Kupferwaren eingeführt wurden? 
Mit der Eidesleistung ging, wie 1586 schrift- 

lich niedergelegt wurde, der Keßler die Ver- 

pflichtung ein, alle jahr ahm Bontag nach Sanct 
Johannis tag ... zue Altzey erscheinen, es wehre 
dann sac), dass er ein kindtbett Nett oder durch 
leibskrankheit oder herrengeschäfft verhindert 
würde. Wer in sechs Jahren ohne nachweislich 
schwerwiegende Ursache den Tag nicht besuche, 

müsse erneut die Aufnahmegebühr entrich- 
ten1e. Daß die regelmäßige Teilnahme für den 

einzelnen Keßler doch recht beschwerlich ge- 
wesen sein muß"", dokumentiert eindrucks- 
voll eine 1670 anhand älterer Akten zusam- 

mengestellte Liste, die von 1463 bis 1533 na- 
mentlich alle Meister verzeichnet, die dem 
jährlichen Tag fernblieben. Auffällig ist dabei, 
daß am häufigsten Genossen aus Miltenberg, 
Seligenstadt und Hanau, also aus der äußer- 
sten Nordostecke des Alzeyer Keßlerkreises, 
fehlten. Nur ein einziges Mal, 1480, waren of- 
fenbar alle eingeschriebenen Mitglieder anwe- 
send. Mit 43 im Jahre 1508 war die Fehlquote 

extrem hoch; ansonsten betrug sie im Schnitt 

zehn Meister"". Leider fehlen zum Vergleich 
Angaben über die jeweilige Kopfstärke der 

mittelrheinischen Keßlervereinigung. Nach 
dem Dreißigjährigen Krieg jedenfalls scheinen 
die Mitglieder nicht mehr allzu zahlreich gewe- 
sen zu sein. Das Tagungsprotokoll von 1669 

etwa führt 17 Teilnehmer auf und weitere vier, 
die nicht erschienen seien". 1670 fanden sich 
insgesamt nur zwölf Keßlermeister in Alzey 

ein'20 

Keßlerzeichen 

Im Zusammenhang mit der Teilnahme am 
jährlichen Tag beschloß die Versammlung der 
Keßler 1586 folgendes, - wobei dies Datum 

nicht unbedingt den Zeitpunkt der Neuein- 
führung festhalten dürfte: Ess soll auch ein 
ieglicher meng (Keßler) sein zeichen alle fahr 

gen Altzey wieder uberanndwortten, bey 

straff '/2 fl. Diese Zeichen waren teils achteckig, 
teils rund, bestanden wohl zumeist aus Silber 

und hatten eine Größe von etwa vier Zenti- 

metern im Durchmesser. Ihre Vorderseite zeigte 
das Wappen des Alzeyer Keßlerbezirkes, einen 
aufrechtstehenden Löwen mit einem Kupfer- 
kessel in den Vorderpranken, die Jahreszahl 
des jeweiligen Tages sowie die Initialen des re- 
gierenden Kurfürsten121. Exter, Wimmer und 
Draudt charakterisierten diese Metallmarken 
als Gedenkmünzen zum Anlaß der betreffen- 
den Keßlerversammlungen zu Alzey. Über 
deren Zweck machten sie sich keine weiter- 
gehenden Gedanken, obwohl sie alle die Vor- 
schrift kannten, daß der Keßlermeister das 
Zeichen bei Strafe zum nächsten Tag wieder 
mitbringen müsse 122. Bei dieser Gelegenheit 
wurden die Marken eingesammelt und etwas 
anders gestaltete mit der neuen Jahresangabe 
ausgeteilt123. Die Aushändigung der Plakette 
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Abbildung 5 
Keßlerzeichen in Silber 

Ihre Vorderseite zeigt das Wappen des Alzeyer Keßler- 
bezirkes, einen aufrecht stehenden Löwen mit einem 
Kupferkessel in den Vorderpranken sowie die Jahres- 

zahl des jeweiligen Keßlertages. Die beiden oberen 
Zeichen sind in doppelter Größe abgebildet. Sie tragen 
zusätzlich die Initialen der jeweiligen regierenden Kur- 

fürsten 
CL = Carl Ludwig 1649-1680 
CT = Carl Theodor 1742-1799 

war mit der Zahlung des Jahresbeitrages ver- 
bunden, der anfangs des 18. Jahrhunderts 4 
Gulden 20 Kreuzer betrug12'. 

Der Sinn dieser Maßnahme wird uns klar, 

wenn wir im Protokoll, das die Beratung kur- 

pfälzischer Räte am 9. März 1665 über ver- 
schiedene Keßlerangelegenheiten wiedergibt, 
unter Punkt fünf lesen: Aus Dr. Culmans 
Memoriale von 1589 ist zuersehen, daß die 
Keßler vor derselben Zeit silberne Zeichen von 
dem Burggraffen zu Alzey einzulösen, daran 
man sie von den Störern unterschieden. Sie ha- 
ben aber hernachmals nur kupferne und ble- 
cherne genommen und es endlich gar bleiben 
laßen125. Es genügt also offenbar nicht zur Er- 
klärung, wenn Hornschuch im Anschluß an 
Küchler, der sich auf den Keßlertag von 1764 

bezieht, die Marke lediglich als Mittel auf- 
faßt, die Teilnahme am letzten Tag zu kon- 
trollieren146. Zudem wurden, wie wir oben 
schon sahen, mindestens seit der Mitte des 15. 
Jahrhunderts Teilnehmerlisten geführt121, die 
diesem Zweck eher dienen konnten als jene 
leicht übertragbaren Metallplättchen. Vielmehr 
war das Keßlerzeidien in der Hauptsache da- 
zu bestimmt, seinen Besitzer als rechtmäßiges 
Mitglied der mittelrheinischen Keßlerorganisa- 
tion auszuweisen und allerorten bei der Aus- 
übung seines Handwerks entsprechend deren 
verbrieften Rechte zu schützen. Wer beim 
Verkauf oder Flicken von Geschirr ohne 
Marke angetroffen wurde, galt als Störer und 
war zur Handwerkstätigkeit nicht befugt. 

Handwerksgerichtsbarkeit 

Die regelmäßigen Keßlerversammlungen zu 
Alzey waren in erster Linie handwerkliche 
Gerichtstage, bei denen Vergehen der Genossen 

zur Verhandlung kamen. Von dieser Funktion 
leitet sich auch die Benennung des Führungs- 

gremiums der Keßlerorganisation her. Ein 
Schultheiß und, wie im mittelalterlichen Ge- 

richtswesen oft üblich, zwölf Schöffen bildeten 
das Gericht der Keßler128. Nachweislich seit 
dem 18. Jahrhundert war diesen handwerk- 
lichen Laienrichtern als Berufsjurist ein soge- 
nannter Handwerkssyndikus beigeordnetl2a 
Bei den ebenfalls im Mittelrheingebiet behei- 

mateten und der Keßlervereinigung in vieler- 
lei Hinsicht verwandten Verbänden der Haf- 

ner, Seiler, Spengler und Wagner ist eine ent- 
sprechende Struktur des Vorstandes anzutref- 
fen. Und wie bei diesen dürften Schultheiß 

und Schöffen der Keßler von den versammel- 
ten Genossen gewählt worden sein13o. Zwar 
fand sich dafür unter den Quellen des Al- 

zeyer Keßlerkreises kein direkter Hinweis, 
doch dürfte auch hier ein entsprechendes Ver- 
fahren wie beim benachbarten Württember- 

gischen Keßlerkreis vorgeherrscht haben. In 
dessen 1554 erneuerten Ordnung heißt es zu 
Beginn: Die Meister haben einen Schulthei- 
ßen unter ihnen erkiesen und erwählet, der ihr 
Haupt seye und den Staab halten sollte, die- 

sem zwölf Richtere zugeordnet, mit denen er 
Schultheiß auf Zeit und Tag, sie allgemeinlich 
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würden zusammen kommen, ihr Gericht thäte 
besitzen, Recht sprechen .. 131. 

Der Schultheiß verkörpert den aus der ger- 
manischen Rechtsprechung überkommenen 
Richter. Er nahm die Anzeigen und zu ver- 
handelnden Streitsachen entgegen, leitete die 

Sitzung, hegte eingangs das Gericht und führte 
den Schultheißenstab. Die Entscheidung er- 
fragte er ursprünglich von den Urteilern, den 
Schöffen. Der Einzug des römisch-kanoni- 
schen Rechtes in den deutschen Rechtsbereich 
brachte es mit sich, daß der Richter einfache, 
eindeutig gelagerte Rechtsfälle selbständig 
entscheiden konnte1S2. Die Keßlerordnung 

von 1552 verzeichnet die Möglichkeit, daß ein 
Schöffe, vor dem ein Keßler wegen Schulden 

angeklagt wird, diesem die Zahlung innerhalb 

sechs Wochen gebieten kann13S. Gewiß hat sich 
jenes Prinzip hier schon niedergeschlagen. 

Der Prozeß vor dem Keßlergericht dürfte in 
der Regel nach dem sogenannten Rügeverfah- 

ren abgelaufen sein, das sich aus fränkischen 
Rechtsgebräuchen herleitete. Es war gewisser- 
maßen ein Feststellungsverfahren, das da- 

zu diente, einen Einungsbruch öffentlich zu 
bestätigen. Hierunter ist die Verletzung der 
für eine festgefügte Genossenschaft verbind- 
lichen Regeln und Verhaltensnormen, also 
ein Bruch des Gemeinschaftsfriedens, zu ver- 
stehen. Diese beruhten zum Großteil auf 
freier Vereinbarung der Genossen, und der 

einzelne verpflichtete sich durch Eid zur An- 

erkennung. Es entspricht genau diesem Muster, 

wenn, wie wir oben sahen, der neu in den 
Verband aufgenommene Keßlermeister auf 
die Einhaltung der Ordnung vereidigt wird. 
Diese wiederum stellt zunächst nichts anderes 
dar als die Niederschrift des innerhalb der 
Keßlervereinigung entwickelten Satzungs- 

rechts, deren Willkür, um diesen rechtshistori- 
schen Begriff zu gebrauchen134. In einer Will- 
kürgemeinschaft war jeder Genosse aufgrund 
seines Einungseides zur Anzeige ihm bekannt 

gewordener Vergehen gehalten; er mußte rü- 
gen135. Zu diesem Zweck war bei den weit 
auseinanderwohnenden mittelrheinischen Keß- 
lern die jährliche Versammlung vorgesehen. 
Ebenso waren bei den Handwerkerbünden 
der Hafner, Seiler, Spengler und Wagner re- 

gelmäßige Zusammenkünfte üblich136. Teil- 
nahmepflicht am Tag und Rügepflicht beding- 
ten einander. Sie waren wesentliche Voraus- 
setzungen für die Aufrechterhaltung der Ge- 
meinschaft. 

Wie die anderen zu Alzey ansässigen Ge- 

richte tagte auch das Keßlergericht am Pfalz- 

stein auf dem Obermarkt1S7. Es war für alle 
das Keßlerhandwerk betreffende Fälle zustän- 
dig. Die Ordnung von 1552 formuliert dies 
folgendermaßen: Item, so der meng (Keßler) 

mit einem anndern mengen etwas zue schaf- 
fen hatt, dass das hanndwerck ahntrifft, der 

soll dasselbig für dein handwerck rechtfertigen 
unnd sonst ahn keinem rechten, bey seinen 
ehren und ayden136. Beispielsweise wird auf 
dem Keßlertag am 31. Juni 1775 der Speyerer 
Keßler Pallant bestraft, weil er gegen einen 
Mitmeister nicht vor dem Handwerk son- 
dern vor einer fremden Obrigkeit Klage erho- 
ben habe. Oder ein anderer Speyerer Keßler 

namens Bergmann weigert sich, die Strafe 

anzuerkennen, die gegen ihn vom Rat wegen 

einer an seinem Mitmeister begangenen Kör- 

perverletzung verhängt worden war. Der 

Speyerer Rat habe sich in diese Sache nicht ein- 

zumischen; denn diese müsse beim nächsten 
Keßlertag verhandelt werden13e. 

Berufung war nur an das kurpfälzische Hof- 

gericht zu Heidelberg zulässig, wie folgende 

Beispiele zeigen. Der aus Kaiserslautern stam- 

mende Keßler Simon wurde wegen einiger 
Betrügereien in Schwegenheim, einem Dorf 

zwischen Speyer und Germersheim, von et- 
lichen seiner Genossen aufgegriffen und ge- 
zwungen zu schwören, das Land zu verlas- 
sen 'und das Handwerk nicht mehr auszu- 
üben. Bereits davor war Simon mehrmals 
durch das Keßlergericht verurteilt worden. Das 

von ihm schließlich angerufene Hofgericht er- 
klärte 1472 Ausschluß aus dem Handwerk und 
Ausweisung für Rechtens, da Symon gein den 
keßlern pflichtig sy zu halten, des er sich ver- 
schriben, glopt und gesworn hat140. Auch Ul- 

rich Keßler aus Pforzheim kam 1495 mit seiner 
Klage gegen das Keßlerhandwerk vor dem 
kurpfälzischen Hofgericht nicht durch. Ulrich 
hatte sich zwar zur Gemeinschaft bekannt, 

aber drei oder vier Jahre den Tag nicht besucht 
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und auch sein Eintrittsgeld erst halb bezahlt. 
Deshalb hatten ihm die Keßler das Handwerk 

gelegt, d. h. das Recht zur Handwerksaus- 
übung entzogen, wogegen er nun vergeblich 
Einspruch erhob141. 

Vogt schreibt, der Keßlervereinigung habe 

�selbständige Jurisdiktion, mit Benutzung 
von Beil und Galgen" zugestanden 142. Jedoch 
geht die damit angesprochene Blutgerichts- 
barkeit über die bei mittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Handwerkerverbänden 
übliche genossenschaftliche Verbandsgerichts- 
barkeit weit hinaus14S. So war auch das Gericht 
des Oberamtes in Alzey erstinstanzlich für 
Blutgerichtssachen zuständig144. 

Der Gebrauch von Gefängnisstrafen wird 
schon eher verschiedentlich gemeldet. Auf dem 
Jahrtag 1764 werden Schultheiß und Schöffen 
die Gefangenen vorgeführt, wie in einem alten 
Bericht zu lesen ist14s. Im Juli 1602 wurde 
ein Niederländer 146 für sieben Tage ins Al- 

zeyer Gefängnis geworfen. Er hatte, was nur 
den Mitgliedern des Alzeyer Tages zustand, 
zwei Zentner Kupfer und einen halben Zent- 

ner Messing aufgekauft. Das Metall wurde 
zugunsten der Keßler beschlagnahmt, und der 

Händler des Landes verwiesen147.1474 wurde 
auf Veranlassung des damaligen Keßler- 

schultheißen Peter Keßler von Steden ein ge- 
wisser Hans Hoff gefangen genommen und 
später wieder freigelassen, nachdem er ver- 
sprochen hatte, das Handwerk nicht mehr zu 
treiben und sich dem Keßlergericht in Alzey zu 
stellen. Aus nicht genannten Gründen war 
ihm die Handwerksausübung verboten wor- 
den, woran er sich aber offenbar nicht gehal- 
ten hatte148. 

Schutzherr 

Dieser Fall vermag uns Hinweise auf die 
Frage zu geben, wie Entscheidungen der 
Keßlergerichtsbarkeit durchgesetzt werden 
konnten. Darüber hinaus verweist er auf das 
umfassende Problem der Anerkennung der 
pfälzischen Keßlerhoheit durch die vom Al- 
zeyer Keßlerbezirk erfaßten Territorien und 
Reichsstädte. Wie aus der Abschrift der Ur- 
kunde hervorgeht, hatte der Keßlerschultheiß 
die Organe der örtlichen Obrigkeit, den kur- 

mainzischen Vogt sowie Richter und Schöf- 
fen Bingens, die als Aussteller der Urkunde 
firmieren, einschalten müssen, um den ver- 
folgten Keßlermeister festzusetzen. Die Ver- 
haftung geschah nicht kraft eigener Exekutions- 
gewalt des ersten Mannes der Keßlervereini- 
gung, sondern die zuständige obrigkeitliche 
Behörde lieh ihren Arm gemäß der 

�kaiser- lichen Keßlerprivilegien", nämlich gemäß der 
freyheit vnnd Rechtpreuche darüber zwischen 
meinem gnedigen herrn vnnd dem Stifft zu 
Maintz ann einem vnnd dem Pfaltzgrauen am 
andern theil ergangen ausprechlich gemacht. 

Aber auch auf pfälzischem Gebiet verfügte 
der Bund der Keßler letztlich über keine 
Zwangsgewalt aufgrund eigenen Rechts. Zwar 
handhabte man die genossenschaftliche Hand- 
werksgerichtsbarkeit wie auch die Entschei- 
dungen etwa über gewerbliche Maßnahmen 
weitgehend autonom, doch das Durch- 
setzungsvermögen des Verbandes stieß zu- 
weilen an eine Grenze, die ohne obrigkeitliche 
Unterstützung kaum zu überwinden war. An 
dieser Stelle erhält die Schutzherrenfunktion 
des Pfalzgrafen ihren konkreten Sinn. 

Als dessen direkter Stellvertreter und 
Mittler zwischen Kurfürst und Keßlern'4e be- 

gegnet uns der Burggraf von Alzey, dem als 
oberstem verwaltenden und richtenden Be- 

amten im Oberamt Alzey die Aufgaben 

eines Vogtes oblagen150. Er beruft auf Befehl 
des Pfalzgrafen den Keßlertag ein und sorgt 
für einen geregelten Ablauf'-". Er richtet im 
Namen seines Herrn die übliche Speisung der 
Keßler im Alzeyer Schloß aus152. Daß übrigens 
bei dieser Gelegenheit offenbar ausschweifend 
gefeiert wurde, läßt die wiederholte kur- 
fürstliche Anweisung vermuten, Burggraf und 
Landschreiber sollten auf das Schloß achten 
sonderlich feierns und ander vnraths halb15s. 
Seit 1589 übergeben die Keßler dem Burggra- 
fen eine Liste mit ihren Beschwerden154. Häu- 
fig dürfte es sich dabei um Klagen darüber 
gehandelt haben, daß innerhalb des Bezirkes 
ansässige Keßler nicht auf dem Alzeyer Tag 

erschienen und sich damit Kontrolle und Ver- 

pflichtungen entzogen, der Zunftzwang also 
offenbar nicht griff. So finden sich Schreiben 
des Burggrafen an die obrigkeitlichen Behör- 
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den von Territorien und Städten, in denen 

zur Einhaltung der Keßlerprivilegien aufge- 
fordert wird's. Ebenfalls obliegt dem Burg- 

grafen die Überwachung der Rechtmäßigkeit 
der handwerklichen Gerichtsbeschlüsse, zu 
deren Verwirklichung er nötigenfalls staat- 
liche Zwangsmittel bereitzustellen hat. Nir- 

gendwo wird diese Aufgabe deutlicher ausge- 
sprochen als im Bundesbrief der mittelrheini- 
schen Hafnervereinigung aus dem Jahre 1480, 

welche abwechselnd in Heidelberg oder in 
Bruchsal tagte, das zum Hochstift Speyer ge- 
hörte. Die Hafner hatten sich ebenfalls 
unter den Schutz des Pfalzgrafen begeben, 

und ihr Verband war in Zweck und Wesen 
durchaus dem der Keßler vergleichbar. Daher 
dürfte es erlaubt sein, eine bezeichnende Pas- 

sage der Hafnerordnung zur Erläuterung her- 

anzuziehen. Bei der Versammlung sollte je- 
der Herr, d. h. der Pfalzgraf beziehungs- 

weise der Bischof von Speyer, seinen Untervogt 
dabei haben, der dem kern sin deil in fordere 

und verneme, warumb die straff genommen 
werde. Vnd ob not gesche, einß gefenckniß 
zugebrudhen, so soll der selbe herre dem hant- 

werck ein ge f enckniß lihenlss Als im 18. 
Jahrhundert die Keßlertage nur noch in grö- 
ßeren Abständen stattfanden, ordnete der 
Pfalzgraf mehrere Beamte zur Wahrneh- 

mung der Hoheitsfunktionen ab. Ein Bericht 
über die Versammlung im Jahre 1764 nennt 
die Hofgerichtsräte von Fick und von Babel, 
den Regierungsrat Koch sowie die beiden 
Aktuare Bechtold und Sitzien1S7. 

In diesem Zusammenhang muß einer weite- 
ren Person gedacht werden, die uns in der 
Keßlerordnung von 1552 begegnet. Der 

�Büt- 
tel" erhält von den Keßlern für seine Dienste 

neun Albus. Ein Neueintretender muß an ihn 

vier Pfennige zahlen'-I8. Der Charakter sei- 
nes Amtes liegt zwar im Dunkel, doch dürfte 

es nicht allzu abwegig sein, in ihm den Ver- 

treter und Vollzugsbeamten des Alzeyer 
Burggrafen zu vermuten, welcher in Person 
der Sitzung des Keßlergerichtes beiwohnt und 
die obrigkeitliche Zwangsgewalt verkör- 
pert15a. Im Grunde genommen handelt es sich 
hier um Verhältnisse, die entsprechend auch 
im städtischen, auf einen Ort beschränkten 

Zunftwesen in Erscheinung treten. Dort sind 
es nämlich meist bestimmte Ratsleute, die die 
Gebote der Zünfte genehmigen mußten, dar- 
an teilnahmen, die Belange der Stadtobrig- 
keit vertraten und den handwerklichen Ge- 
richtsbeschlüssen deren Autorität verliehen160. 

Rechte und Pflichten 

Indes kommt beim Alzeyer Keßlerkreis ein 
Moment ins Spiel, das die obrigkeitliche Mit- 
wirkung bei gerichtlichen und gewerblichen 
Beschlüssen des Keßlertages und bei der Auf- 

rechterhaltung des Zunftzwanges in beson- 
derer Weise prägt. Denn die Ausdehnung 
des Heimatbezirkes, die auf geographischen 
Kriterien fußte, politische Grenzen nicht 
beachtete und überschritt, stellt an eine einzel- 
ne Schutz- und Schirminstanz, die gleichwohl 
für das Gesamtgebilde zuständig ist, außer- 
gewöhnliche Anforderungen. Wie diese Tat- 

sache zur Hervorbringung von Hilfskonstruk- 

tionen führte, um den Ursprung des Keßler- 

schutzes erklären zu können, wurde oben 
ausführlich dargelegt. Man vergegenwärtige 

sich nur die Vielzahl eigenständiger poli- 
tischer Herrschaften innerhalb der Grenzen 

des mittelrheinischen Keßlerbezirkes181! Und 

alle waren auf die ungeschmälerte Wahrung 

ihrer hoheitlichen Rechte bedacht. Diese 

sahen sie insbesondere durch den Anspruch 
des Pfalzgrafen bedroht, die Keßler hätten 

als seine �Eigenleute" zu gelten, die ihm vom 
Reich zu Lehen gegeben seien. Sie seien, wie 
es in König Ruprechts Urkunde von 1405 
heißt, vnsere Dienstmanne und vns und 
unser Pfaltze mit glubden und eyden getruwe 
und holt zu sinde, vnser schaden zu warnde 
und fromen und bestez zuwerbende verbun- 
den. Diese allgemeine Treueverpflichtung der 
Keßler stand zum Teil wörtlich auch der 
Handwerksordnung von 1552 voran162, auf die 
der neu aufgenommene Meister vereidigt 
wurde. 

Im einzelnen bestanden die Leistungen der 
Keßler in der Heeresfolge sowie in der Liefe- 

rung von Kesseln und Pfannen an die Burg 
zu Alzey und in der Ausbesserung des schad- 
haften Geschirrs. Die bei Übertretungen des 
Privilegs anfallenden Bußgelder beanspruch- 
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te der Pfalzgraf zur Hälfte für sich183. Hinzu 
kamen Geldgeschenke an die verschiedensten 
pfälzischen und Alzeyer Beamten und Unter- 
beamten, die mit der Ausrichtung der jähr- 
lichen Tage befaßt waren184. Zu dieser Gele- 
genheit hatte der Pfalzgraf den versammelten 
Keßlern ein Gastmahl auszurichten und zwar 
ein suppen morgendts unnd zu mittag ein 
imbss185. Viel wichtiger jedoch war dessen Ver- 
pflichtung, sie in ihrem Gewerbsmonopol zu 
schützen. König Ruprecht ordnete in seiner Ur- 
kunde von 1405 an, das sie (die Keßler) ny- 
mand, welches status eren oder wesens der 

sy, an diesen vnsern Gnaden hindern noch 
irren sunder menglich sie geruweclich und un- 
gehindert daby verlieben lassen solle als liebe 

yme unser Hulde sy, und unser und des Richs 
swere Vngnade zuuermiden. Diese Pönformel 

wurde im Laufe der weiteren Bestätigungen 
konkretisiert186. 

Auf der anderen Seite aber erwartete der 
Pfalzgraf als Landesvater, der sich um das 
Wohl seiner Untertanen kümmerte, von den 
Keßlern Wohlverhalten auf dem Gebiet der 
Preise. So sah sich 1547 Kurfürst Friedrich 

genötigt, über den Alzeyer Burggrafen von 
den Keßlern zu verlangen, ihre Waren in 
Zukunft billiger zu verkaufen. Ihre Neu- 

waren seien zu teuer und für seine Unterta- 

nen unerschwinglich. Schließlich habe er ja auch 
Befehl erteilt, die Keßler nicht in ihren Frei- 
heiten zu beeinträchtigen, und den Land- 
fahrern und unzünftigen Kesselflickern die 
Ausübung des Handwerks verboten 167 

Das 1745 im Druck veröffentlichte Keßler- 

mandat des Pfalzgrafen Karl Theodor zeigt, 
daß den Keßlern inzwischen weitere Rechte zu- 
gefallen waren, deren Wirksamkeit sich aller- 
dings von vornherein lediglich auf die pfälzi- 
schen Gebiete erstrecken konnte. So sollte es 
dem Meister, der sich im pfälzischen Gebiet 
niederläßt, frei stehen, das Bürgerrecht zu er- 
werben. Außer im Notfall solle er von Ein- 
quartierungen verschont bleiben und auch 
nicht zur Kopfsteuer herangezogen werden 188 

Reichsfehen? 

Das Schutzverhältnis zwischen dem Pfalz- 
grafen bei Rhein und dem mittelrheinischen 

Keßlerbund war eine Beziehung auf Gegen- 

seitigkeit. Beide Parteien besaßen, wie be- 

schrieben, fest umrissene Rechte und Pflichten. 
Die oben angestellten Überlegungen zum 
Übergang des ober- und mittelrheinischen so- 
wie des fränkischen Keßlerschutzes von den 
Strahlenbergern in die Hände der Pfälzer hat 

eine reichsseitige Belehnung ausgeschlossen. 
Und trotzdem stellen die Pfalzgrafen von 
Anbeginn der Überlieferung den Lehens- 
charakter ihrer Schutzbefugnis heraus, um 
ihren Anspruch zu legitimieren. Um der Klar- 
heit des Rechtsbegriffes willen lehnte es Rhe- 
tius in seinem juristischen Kommentar zum 
Lehenrecht aus dem Jahre 1673 ab, den 
durch Fürsten gegenüber Handwerkergemein- 
schaften geübten Schutz, namentlich auch die 
Keßlerhoheit der Pfalzgrafen, als Lehen zu 
bezeichnen. Denn das Schutzrecht sei wie die 
Vogtei vom Lehen zu unterscheiden. Es sei ur- 
sprünglich nicht nach dem Lehenrecht gestaltet, 
sondern sei Ehrensold, danach Verpflichtung 
gewesen und später schließlich zum Lehen ge- 
worden. Analog sei auch die Vogtei zunächst 
ein Amt freieren Rechtes gewesen und 
später erst in Verbindung mit dem Lehenrecht 

gebracht worden169 Die Frage nach der wis- 
senschaftlichen Vertretbarkeit dieser Aussa- 

ge kann hier außer acht bleiben, für uns ist je- 
doch interessant, daß Rhetius Lehen und 
Keßlerschutz qualitativ unterscheidet. Indem 

er aber an der Theorie - für ihn ist es ein 
Faktum - festhält, dieser sei vom Reich be- 

ziehungsweise König den Pfalzgrafen übertra- 

gen1/0, bringt er ihn, zwar unausgesprochen, 
in die Nähe anderer Regalien. In erster Linie 
das für die Pfälzer Machtinteressen höchst 

wichtige Wildfangrecht sowie das Geleitsrecht 

sind hier zu nennen171. Diese bezeichnen 

Bärmann und Rössler gleichrangig neben dem 

Keßlerprivileg als Gerechtsame, welche dem 

Pfalzgrafen weit über den eigentlichen direk- 

ten Herrschaftsbereich" hinaus eine politische 
Einflußzone sichern 172. Zwar war wesentlicher 
Inhalt des Geleitsrechtes, reisenden Kauf- 
leuten - freilich gegen reichliche Entlohnung 

- sicheres Geleit zu gewähren, und die Keß- 
ler müssen als Wanderhandwerker ebenfalls 
dieser Personengruppe zugerechnet werden. 
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Auch das Wildfangrecht konnte durchaus auf 
sie angewandt werden. Denn alle zuziehen- 
den Fremden, auf die ihre bisherige Herr- 

schaft keinen Anspruch erhob, wurden nach 
Jahr und Tag vom sogenannten Ausfaut als 
Wildfänge aufgenommen, d. h. sie unterstan- 
den als Leibeigene Schutz und Schirm von 
Kurpfalz173. Aber diese strukturelle Paralle- 
lität zum Keßlerschutz genügt meines Er- 

achtens nicht, die pfälzische Verfügungsge- 

walt darüber als Regal zu betrachten. Auch 
der mit dem Alzeyer Keßlerbezirk in etwa 
identische Geltungsbereich von Geleit und 
Wildfang vermögen eine derartige Annah- 

me nicht zu stützen, zumal dem die Tat- 

sache der pfälzischen Oberhoheit über den 

elsässischen und fränkischen Kupferschmiede- 
bezirk entgegenstünde und sich nicht ein- 
ordnen ließe. 

Streit mit Nachbarfiirsten 

Wenngleich zwischen den in der Hand der 
Pfalzgrafen befindlichen Gerechtsamen Geleit 

und Wildfang sowie seiner Stellung als Reichs- 

vikar auf der einen und dem Keßlerschutz 

auf der anderen Seite keine sozusagen ver- 
fassungsrechtliche Verknüpfung erwiesen 
werden kann, so ist doch nicht zu leugnen, 
daß diese Rechtstitel durch die pfälzischen 
Kurfürsten gleichermaßen im Dienste dynasti- 

scher Interessen benutzt wurden174. Denn sie 
boten ihnen die Möglichkeit, über die eigenen 
Grenzen hinauszugreifen und in Nachbar- 

territorien Einfluß auszuüben1i5. Wie der 1667 
beendete sogenannte Wildfangstreitl6 und 
die im folgenden beschriebenen Streitig- 
keiten um den Keßlerschutz zeigen, ergaben 
sich daraus weitläufige Verwicklungen mit be- 

nachbarten Landesherren. Als besonders rege 
tat sich Kurfürst Karl Ludwig hervor, der 

nach dem Dreißigjährigen Krieg daranging, 

alle der Pfalz verbliebenen Rechte zu reak- 
tivieren''. 1662 weist er in einem Brief an den 
Mainzer Kurfürsten ausdrücklich darauf hin, 
daß die Zobel in Franken und die Rathsam- 
hausen im Elsaß als kurpfälzische Lehensleute 
den Keßlerschutz seit 300 Jahren unbestritten 
auch in aliorum Episcoporum et Principum ter- 
ritoriis ausübten1i8. 

Vor diesem Hintergrund bedeutete die per- 
sönliche Bindung des Keßlers an den Pfalzgra- 
fen gewissermaßen die Beibehaltung des 
überwunden geglaubten Personalitätsprinzips. 
Demgegenüber vertraten die Nachbarfürsten 

uneingeschränkt das Territorialitätsprinzip, 
d. h. die rechtliche Bindung aufgrund politisch- 
territorialer Zugehörigkeit17'. Indes konnte 
deren Bedenken auch eine in der Keßlerord- 

nung verankerte Einschränkung, welche man 
bei Streitigkeiten von seiten der Pfalz immer 

wieder betonte, letztlich nicht zerstreuen: daß 

sie (die Keßler) die Burgfrieden und Banne- 

zune an den stedten und enden, da sie wonen- 
de und gesessen sin, so des noit geschehe, 
vngeuerlichen wol mogen helft en weren, damit 

sie nit widder soliche eyde getan sollen. Das 
bedeutet mit anderen Worten, daß die Bin- 
dung des einzelnen Keßlers an den Pfalzgra- 
fen aufgrund der Zugehörigkeit zur Hand- 

werksorganisation die Rechte des jeweiligen 
direkten Herrn nicht beeinträchtigen solle. Die 
Auffassung, daß die Schutzprivilegien der or- 
dentlichen territorialen Gerichtsbarkeit kei- 

nen Abbruch täten und dieser auch nicht die 

Schutzbefohlenen entzögen, setzte sich bis zum 
18. Jahrhundert in der einschlägigen juristi- 

schen Literatur durchlso Jedenfalls entzünde- 
ten sich an dieser Frage verstärkt seit dem 16. 
Jahrhundert die mit juristischen Mitteln ge- 
führten Auseinandersetzungen zwischen Kur- 

pfalz und benachbarten Fürstentümern. Im 
Hintergrund stand dabei ohne Zweifel das 
Bemühen der Landesherren, ihre Territorien zu 
durchorganisierten neuzeitlichen Verwaltungs- 

staaten auszubauen. Dabei nahm man sich im 
Rahmen einer ausgedehnten Polizeigesetzge- 
bung auch des Gewerbewesens an und empfand 
es als unerträglich, wenn sich einzelne Bereiche, 
in unserem Falle das Kalt- und Kupferschmie- 
dehandwerk, dem staatlichen Zugriff ent- 
zogenlsl. Etwa das Erzstift Mainz, die Land- 

grafschaft Hessen-Darmstadt und die Graf- 
schaft Nassau erließen Keßlerordnungen, die 
in Konkurrenz zu den Privilegien des Alzeyer 
Tages traten182. 

Der Abwehrkampf des Keßlerverbandes 
und des Pfalzgrafen gegen die Schmälerung der 
verbrieften Freiheiten brachte ein einzigartiges 
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Quellendokument für die Zeit vor dem Dreißig- 

jährigen Krieg hervor. Unter dem Datum vom 
2. Juni 1607 bestätigte Kurfürst Friedrich auf 
Bitten des Keßlertages die von seinen Vorfah- 

ren gewährten Privilegien. Da diese von allen 
Seiten in Zweifel gezogen würden, ordnete er 
weiterhin an, daß die vorhandenen Urkunden 

und Akten in Kopialbücher übertragen wer- 
den sollten. Auf diese Weise könne man ange- 
sichts der häufig nötigen Benutzung Beschädi- 

gung und Verlust der wertvollen Originale ver- 
meiden und habe zudem erforderliche Unterla- 

gen auch an verschiedenen Orten stets zur 
Hand. So heißt es sinngemäß im Vorwort des 
im Frankfurter Stadtarchiv noch vorhandenen 
Exemplars eines derartigen Kopialbuches, das 

auf 104 Papierblättern die Keßlerprivilegien 

seit 1377 sowie eine Reihe handwerksgericht- 
licher Entscheidungen enthält183. 

Speziell den Auseinandersetzungen zwischen 
Kurpfalz und Kurmainz hat Karst einen Auf- 

satz gewidmet. Er beschreibt einen 1461 akten- 
kundig gewordenen Streit, in dem sich Pfalz 

unter Berufung auf seine Privilegien gegen 
Mainz durchsetzt. Dies hatte den auf seinem 
Gebiet ansässigen Keßlern verboten, für Kur- 

pfalz Heerfolge und sonstige Verpflichtungen 

zu leisten. Außerdem hatte es Leuten die Hand- 

werksausübung gestattet, die nicht Genossen 
des Alzeyer Tages waren. Er berichtet noch von 

weiteren ähnlichen Vorkommnissen184. Zwar 

möchte Karst diese Fälle grundsätzlich in das 

Feld des pfälzisch-mainzischen Gegensatzes 

einordnen1B5 - selbstverständlich ist dies le- 

gitim -, doch erscheint dessen Bedeutung in 

der Frage des Keßlerschutzes von untergeord- 

netem Belang, wenn man die Vielzahl der mit 

anderen politischen Gewalten ausgetragenen 
Streitigkeiten danebenstellt. Um einige An- 

schauung über Gegenstand und Verlauf derar- 

tiger Konflikte zu vermitteln, seien im folgen- 

den noch etliche weitere Fälle geschildert, in de- 

nen die Pfalzgrafschaft als Schutzmacht des 

Alzeyer Keßlerkreises auftritt. 
1515 verwahrt sich Pfalzgraf Ludwig gegen- 

über dem Markgrafen Philipp von Baden da- 

gegen, daß in dessen Stadt Ettlingen Keßler 

des Alzeyer Kreises am Verkauf und an der 

Arbeit gehindert würden, es sei denn, sie hät- 

ten einen Erlaubnisbrief des Markgrafen. Lud- 

wig dringt auf die Einhaltung des kaiserlichen 
Keßlerprivilegsl86 

Anläßtlich eines Streits, der sich von 1585 
bis 1600 hinzog, bestritt der Landgraf von 
Hessen-Darmstadt gegenüber dem pfälzischen 
Kurfürsten die Verpflichtung seiner ihm unter- 
tänigen Keßler, sich zum Alzeyer Kreis zu be- 
kennen, wozu er sie füglich nicht zwingen kön- 

ne, zumal dessen Genossen nicht die Versor- 
gung seiner Untertanen gewährleisten könnten 

und zu hohe Preise verlangten. Und überhaupt, 
so argumentierte Darmstadt, seien im rheini- 
schen Bezirk alte königliche Keßlerprivilegien 
weder in der Grafschaft Katzenelnbogen noch 
in den benachbarten Kur- und Fürstentümern, 
Grafschaften, Herrschaften und Städten seit 
Menschengedenken nicht mehr angewandt 
worden, sondern jeder habe jederzeit ungehin- 
dert Kupferwaren verkaufen und dieses Hand- 
werk betreiben können. Doch wurde dies von 
Kurpfalz nachdrücklich zurückgewiesen und 
betont, daß außer im Erzstift Mainz, mit dem 
deswegen ein Prozeß vor dem Reichskammer- 
gericht anhängig sei, nirgendwo bei den be- 
nachbarten Fürsten, Grafen und Herren und 
insbesondere nicht in den Reichsstädten Speyer, 
Worms, Landau und Wimpfen die alten Rechte 
angezweifelt und unterlaufen würden. Außer- 
dem sei die Behauptung schlichtweg falsch, daß 
die hessischen Untertanen nicht preiswert durch 
die Alzeyer Genossen mit Geschirr versorgt 
werden könnten. Zum einen säßen solche in 
Zwingenberg, Krumstadt, Darmstadt und wei- 
teren hessischen Orten, die auch die benachbar- 
ten Märkte beschickten. Zum andern seien die 
Kosten gering gegenüber dem Vorteil, der sich 
aus dem Privileg ergebe, zumal keine Taxe be- 
stehe und kein überhöhter Preis gefordert wer- 
de. Es werde nämlich gute Handwerksordnung 
gehalten, nicht recht ausgelernte Leute nicht ge- 
duldet, gegen Warenfälscher vorgegangen und 
in Summa der gemeine Nutzen aller gefördert. 
Kurpfalz ersuche daher den Landgrafen ein- dringlich, in seinem Gebiet die Störer abzu- 
schaffen, also allen Keßlern, die nicht dem mit- 
telrheinischen Keßlerbund angehörten, die Aus- 
übung des Handwerks zu verbieten und sie auf- 
zufordern, sich den Alzeyer Genossen anzu- 
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schließen. Und grundsätzlich sah sich der Pfalz- 

graf zu dem Hinweis gehalten, daß den alten 
Graff en von Cazenelenbogen ahn Ihrer Juris- 
diction durch dieße Zusammenhaltung der 
Keßler, welche durch Privilegia deß Hayligen 
Reichs bestettigt vnnd mit dem vnzwei ff en- 
lichen vberdencklichen herkommen confirmirt 
ist, im geringsten nichts abgeht. So hatte 1597 

auch der Vorstand des Keßlerkreises in seinem 
Hilfsersuchen an den Pfalzgrafen mit juristi- 

scher Spitzfindigkeit - auch im Handwerks- 

wesen hatten die Advokaten inzwischen Ein- 

zug gehalten - zum Anbringen des Landgra- 
fen erklärt, allein er habe in seinem Land Hes- 

sen Ordnungen zu geben und zu ändern: Dies 

treffe zu quo ad Jurisdiction em publicam, wen 
sich aber ein puncto ad licitum in Imperio con- 
cessum et approbatum collegium begiebt, das 

nit allein er daßelbigen Statuten gemeß sich zu 
halten, sonder auch als ein Oberkeitt seine vn- 
derthanen darzu anzuhalten schuldig Beie. Und 

zum Bedenken des Landgrafen, daß seine 
Untertanen einem anderen Herrn verpflichtet 
würden, heißt es an derselben Stelle: quo ad 
Jurisdictionem können wol diuerso respectu 
ein Persohn considerirt werden, und sei auch 
zugelassen, das sich ein anderer zu eim Lehen 

verpflicht mache oder einem licito collegio oder 
hanttierung einuerleibt vnnd dessen statuta und 
ordnung halten muß und soll oder ein sondern 
schutz und schirmherrn habe unangesehen das 

er eines andern herrn vnderthan ist und 
pleibt187. 

Aber es seien noch zwei weitere Beispiele 

aufgeführt, die einen Eindruck von den Schwie- 

rigkeiten des Keßlerbundes vermitteln, seine 
weit verstreuten Genossen bei der Stange zu 
halten. 1496 schreibt der Burggraf von Alzey 

auf die Beschwerde des Keßlertages hin an den 
Rat der Stadt Frankfurt. Dieser solle die dort 

wohnhaften Keßler, die sich trotz kaiserlichen 
Privilegs und Verpflichtung nicht an die mittel- 
rheinische Keßlergemeinschaft hielten, veran- 
lassen, sich zu gemelten keßeler hantwercks zu 
fugen und als andern des selben hantwercks zu 
thun. Andernfalls sollten sie ihr Gewerbe auf- 
geben, oder man werde Maßnahmen ergreifen, 
es ihnen zu legen1B8.1523 geben erneut man- 
nigfache Klagen dem Keßlertag Anlaß, vom 

Frankfurter Rat Auskunft zu verlangen, ob in 
Frankfurt, das ja innerhalb des Keßlerbezirkes 
liege, auch die alten Privilegien eingehalten 
würden18'. 

Als 1586 Pfalzgraf Johann Kasimir unter 
Hinweis auf die Vorschrift, daß kein fremder 
Keßler innerhalb des mittelrheinischen Bezirks 
feilhalten dürfe, an den Speyerer Rat schreibt 
und diesen zur Einhaltung auffordert, antwor- 
tet dieser, es handele sich bei dem angesproche- 
nen Fall um einen Verkäufer eiserner, nicht 
kupferner oder messingener Pfannen. Doch 
stellt sich Kurpfalz auf den Standpunkt, auch 
jene fielen unter das Privileg, und droht mit 
seiner Ungunst, so daß die Speyerer schließlich 
nachgeben"' 

Schwieriger Neubeginn 

Der Dreißigjährige Krieg brachte einen tie- 
fen Einschnitt für die mittelrheinische Keßler- 

organisation. Während dieser Zeit hatten 
keine Versammlungen mehr stattgefunden, 
und die alten Privilegien und Handwerkssta- 

tuten galten als nicht mehr verbindlich. Doch 

mit Ende des Krieges wurden von den weni- 
gen verbliebenen Keßlern, die sich noch zur 
Vereinigung des Alzeyer Tages bekannten, und 
von Pfalzgraf Karl Ludwig sogleich große An- 

strengungen unternommen, wieder die alten 
Verhältnisse zu installieren. Allerdings ver- 
schlechterte die Tatsache, daß die Pfalz zu den 

Verlierern des Krieges zählte, die Ausgangs- 

position191. Schon 1643, als man allenthalben 
einen Friedensschluß nicht mehr fern wähnte, 
gelangte an den Pfalzgrafen ein Brief des Hei- 
delberger Keßlers Hanns Kuhn. Er bezeichnete 

sich darin als anwaldt des Keßlerhandwerks 

- der alte Schultheiß sei vor acht Jahren ge- 
storben - und bat um Erlaubnis und citierung 
gesamter Meisteren am Rheinstrom zu haltung 
ires nunmehr lange zeithero hinderplibenen 
Conuentstag. Denn wegen des Krieges habe 
keine Versammlung mehr stattgefunden 192 
Wann wirklich der erste Tag nach dem Krieg 
abgehalten wurde, ist nicht bekannt. Jedenfalls 

war es sicher nicht, wie in der Literatur durch- 

gängig zu lesen, im Jahre 1668193. Denn schon 
1659 erging eine kurpfälzische Aufforderung 
an Kurmainz, dafür zu sorgen, daß künftig die 
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mainzischen Keßler auf dem Tag erschienen 
und sich an die Privilegien hielten194. Ohne 

vorangegangenes Keßlertreffen, bei dem die 
Mainzer fehlten, wäre das Schreiben ohne 
Grundlage, welches die Mainzer Kanzlei mit 
der Erklärung beantwortete, man werde die 
Ansprüche überprüfen195. 

Erfolgreich die Beschneidung der Keßlerfrei- 
heiten abzuwehren, erwies sich in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts als schwerer denn 
je. Seit 1650 häuften sich die Eingaben der 
Keßler an den Pfalzgrafen, für die Erhaltung 
der alten Privilegien zu sorgen196.1669 reichte 
der Keßlertag eine lange nach Orten geglieder- 
te Beschwerdeliste über Verletzungen der Frei- 
heiten ein. Hier wurden viele Orte namhaft 
gemacht, deren Keßler nicht mehr zu den Ta- 

gen erscheinen wollten. Insbesondere die Mei- 

ster aus dem Kurmainzer und Hanauer Gebiet 

sowie aus Frankfurt und Gelnhausen hätten 

schon lange nicht mehr teilgenommen. Es folg- 

ten schließlich Vorschläge zu Abstellung197, die 

auch den Überlegungen des kurpfälzischen Re- 

galienrates entsprachen. Dieser hatte in seiner 
Sitzung vom 16. Dezember 1668 die Ergebnisse 

einer Umfrage bei den unter pfälzischer Ober- 
hoheit stehenden fränkischen, elsässischen und 
mittelrheinischen Keßlerbezirken beraten, wo 
demnach durchweg ein merklicher Niedergang 
der Geltung der Handwerksstatuten zu kon- 

statieren war. Als Gegenmaßnahmen schlug 
der Rat anläßlich des Vortrages beim Kurfür- 

sten am 4. Februar 1669 die Einschaltung des 

Reichshofrates, Repressalien jeglicher Art ge- 
gen Übertreter, Pfändungen und Arrestie- 

rungen vor199. In einer groß angelegten Aktion 
hatte man in der Folge offenbar alle in Frage 
kommenden Stände und Städte angeschrieben 
und sie aufgefordert, ihre Kupferschmiede zur 
Beachtung der Privilegien anzuhalten. Ver- 

schiedene Protokolle über Sitzungen des Rega- 
lienrates im Jahre 1670 berichten über die Be- 
handlung der großenteils ablehnenden Ant- 

worten, welche insbesondere von der Periphe- 

rie des mittelrheinischen Keßlerbezirkes, so et- 
wa auch aus Frankfurt, eingingen199. 

Nichtsdestoweniger vertrat man auch noch im 
18. Jahrhundert hartnäckig die alten Rechte 
und war keinesfalls willens sie aufzugeben. Wie 

sehr dies die betroffenen landesfürstlichen Ge- 
walten als unerträglichen Eingriff in eigene 
Rechte empfanden, dafür mag eine Anfrage 
des nassau-saarbrüctischen Kanzleidirektors in 
Weilburg beim Frankfurter Rat aus dem Jahre 
1723 stehen. Er schrieb, daß das Kegler Hand- 
werck, der Alzeyer Tag genandt, sich auf ein 
kayserl. und churfurstl. privilegium berufft, 
crafft deßen an denen darinnen benen. Orten 
Niemand das Kegler Handwerck zu treiben 
erlaubt seyn solle, der sich nicht in berührten 
Tag oder Zunfft begeben. Nachdem nun be- 
sagtes Keßler Handwerck dieses priuilegium zu 
weit extendiren und nicht zugeben will, daß 
ein anderer nicht in dieser Innung stehende 
Kegler in der hiesigen überrheinischen Herr- 
schaft Kirchheim kupferne und meßingene 
waaren verkaufte ... Einer Landes Herrschaff t 
gleichwohlen doch, sich in dero territorio also 
die Hände binden zu lagen schwehr und pro- 
judicirlich fället, so haben wir vor nöthig er- 
achtet mit unsern geehrten Herren hieruber ver- 
trauliche communication zu pflegen. Als Ant- 
wort übersandte Frankfurt ein Gutachten des 
Kupferschmiedemeisters Friedrich Kreis, ver- 
mutlich Geschworener seines Handwerks, wor- 
in die Geltung des Privilegs bestätigt 
wurde'-"'. Wenigstens in Frankfurt wurde es 
damals nicht bestritten2o1, fünfzig Jahre spä- 
ter, 1776, jedoch durchlöchert, indem fremden 
Pfannenflickern zur Messe der Verkauf von 
Neuwaren gestattet wurde202. 

Daß nach dem großen Krieg die Bedeutung 
des Alzeyer Keßlerkreises letztlich nicht mehr 
in altem Umfang wiederhergestellt werden 
konnte, geht noch aus weiteren Anzeichen her- 
vor. Nicht so sehr, daß 

�die innere Kraft der 
Keßlervereinigung 

... erloschen" war, wie 
Karst meint, - wir haben die nachdrücklichen 
Versuche eines Neubeginns gesehen -, sondern 
die äußeren Umstände standen dem entgegen. 
Die politische Landschaft hatte sich gewandelt, 
seit der Friede von 1648 die Eigenstaatlichkeit 
der Territorien festgesdhrieben hatte. In dieser 
Umgebung war kein Platz mehr für Rechtskon- 
struktionen, die einem Fürsten, dem Pfalzgra- 
fen, unter Berufung auf kaiserliche Verleihung 
wie auch immer geartete Eingriffe in die Ho- 
heitsrechte eines anderen gestatteten. Die Obrig- 
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keiten lehnten es vielfach schlicht ab, ihren hin- 

tersässigen Keßlern den Besuch des Alzeyer Ta- 

ges zu gestatten. 
Sieht man sich die Teilnehmerlisten aus dem 

17. Jahrhundert an, fällt zweierlei auf. Auch 

wenn man den Bevölkerungsverlust aufgrund 
des Krieges in Rechnung stellt, kommen doch 

nur noch vergleichsweise wenige Meister nach 
Alzey und können als aktive Genossen des Ver- 
bandes gelten. So sind 1668 15,1669 17 und 
1670 12 erschienenY03.1508 wurden allein 43 
fehlende Mitglieder verzeichnet=0'! Und 1688 

müssen Keßlerschultheiß und Schöffen dem 
Pfalzgrafen melden, daß die für den 25. Ja- 

nuar anberaumte Versammlung wegen des 
Fehlens eines großen Teiles der Meister, die sich 
nicht mehr an die Privilegien hielten, geplatzt 
sei"-'. Die Überprüfung der Herkunftsorte der 

noch verbliebenen Mitglieder zeigt ein weiteres. 
Sie stammen im wesentlichen nur noch aus kur- 

pfälzischen Gebieten selbst oder bestenfalls aus 
deren unmittelbarer Nachbarschaft. Leute aus 
entfernteren nichtpfälzischen Orten begegnen 
äußerst selten206. 

Auch die Versammlungstage, die noch vor 
dem Dreißigjährigen Krieg bis auf wenige Aus- 

nahmen regelmäßig jährlich in Alzey stattge- 
funden hatten, wurden seltener; sie hatten ihre 
Selbstverständlichkeit verloren407. Für die 

anderthalb Jahrhunderte bis zum Ende der 
Organisation konnten wenigstens 13 ermittelt 
werden2Ö8. 

Ein weiterer Aspekt darf nicht außer acht 
bleiben, wenn man nach Ursachen für den Nie- 
dergang des Alzeyer Keßlerkreises sucht. Die 

von den Kupferschmieden produzierten Waren 

wurden nämlich seit dem 16. Jahrhundert zu- 
nehmend auch aus Eisen hergestellt. Dem durch 
die Privilegien garantierten Herstellungs- und 
Verkaufsmonopol für Kessel und Pfannen 
drohte die Aushöhlung, da es sich nur auf Ge- 

schirr aus Kupfer und Messing bezog. Zwar 
hatte man 1586 gegenüber dem Speyerer Rat 

noch den Anspruch durchsetzen können, daß 

auch der Verkauf eiserner Pfannen unter das 
Privileg falle20 

. 
Doch für die Zeit nach dem 

Dreißigjährigen Krieg ist davon meines Wis- 

sens nirgends mehr die Rede. Der Rückzug auf 
die angestammten Materialien Kupfer und Mes- 

sing bezeugt eine von außen aufgezwungene 
defensive Haltung des Keßlerhandwerks. 

Ausklang 

Trotz all dieser Widrigkeiten, die der Fort- 
führung einer im mittelalterlichen Genossen- 
schafts- und Einungswesen wurzelnden Ge- 
meinschaft entgegenwirkten, bestand sie nach 
dem großen Krieg noch anderthalb Jahrhun- 
derte fort. Die letzte Bestätigung der Frei- 
heiten erfolgte am 17. August 1789 durch Kur- 
fürst Carl Theodor, wonach sich der Keßler- 

verband als �Kaltkupferschmied-Meisterschaft 
bei Rhein" bezeichnete210. Ihr Ende hatte sie 
nicht selbst zu verantworten, und es stimmt 
auch nur sehr bedingt, wenn Hornschuch 

schreibt: �Aus 
der interterritorialen Tagung 

zur Beratung und Ordnung lebenswichtiger 
Einungsangelegenheiten ist ein fröhliches Pfäl- 

zerfest geworden 11211, und dem Keßlertag 
damit gleichsam die Existenzberechtigung ab- 
spricht. Die Hornschuch bekannte Schilderung 
des mit großem Aufwand und Prachtentfal- 

tung abgehaltenen Treffens von 1764 mag ihn 

zu diesem Urteil bewogen haben212 
. 

Doch ge- 
hörten Umzüge und Feiern, an denen auch die 

Familienangehörigen der Meister teilnahmen, 

seit je wesensmäßig zum handwerklichen 

Zunftwesen 21a 
Entscheidend wurde die Eingliederung des 

linken Rheinufers in die französische Republik 
im Jahre 1795. Denn am 26. März 1798 ver- 
kündete der französische Regierungskommissar 
in Mainz öffentlich die Gesetze der National- 

versammlung über die Abschaffung der lehns- 
herrlichen Rechte und insbesondere das Verbot 
der Zusammenkünfte von Handwerkern des- 

selben Gewerbes aus dem Jahre 1791 in den 

vier neu errichteten Departements links des 
Rheines. Dies bedeutete die Auflösung des 
Keßlerverbandes und die Beschlagnahmung sei- 
nes Vermögens214. Dennoch baten die Keßler 

- wenigstens inoffiziell muß die Gemeinschaft 

weiterbestanden haben - bereits 1800 wieder 
den Kurfürsten und Pfalzgrafen Maximilian 
Joseph, späteren König von Bayern, um die 
Bestätigung ihrer alten Rechte. Ober das Rhein- 
pfälzische Landeskommissarium ließ dieser die 
Keßler mit seiner Entscheidung angesichts der 
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Besetzung des linken Rheinufers bis nach dem 

Friedensschluß vertrösten, wobei man durch- 

blicken ließ, daß die Privilegien wohl kaum 

mehr in der alten Form wiedererstehen könn- 

ten: Da die Privilegien der sogenannten Kalt- 

und Kupferschmiede Alzeier Tages auf Ver- 
fassungen und Zeiten sich beziehen, welche der- 

mal gänzlich verändert sind, und da ferner die- 

se die Verbindlichkeiten nicht mehr erfüllen 
können, wofür ihnen jene Privilegien ertheilet 
worden sind, so ergiebt sich schon hieraus, daß 
die verlangte Bestätigung dieser Privilegien 

nicht mehr so unbedingt ertheilet werden 
könne215. Als die Keßler in den Jahren 1804 

und 1805 wiederum um Bestätigung ihrer 
Rechte ansuchten, wurde dies für alle Zeiten 

abgelehnt216. Zuletzt war ihr Gewerbe selbst 
in Alzey, das jahrhundertelang rechtlicher und 
kultureller Mittelpunkt war, recht unbedeutend 
geworden. So befand sich 1811 unter den 81 
Gewerbebetrieben nur noch eine Kessel- 

schmiede217. 
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Bd. 2, Berlin 1974, S. 82. 

8 HORNSCHLICH, (Anm. 3) S. 55 f. vertritt die Ansicht, 
im ersten Teil der Urkunde bestätige Ruprecht nur in 

seiner Eigenschaft als Pfalzgraf das Patent von 1377, 
während er im zweiten Teil als König spreche und erst 
damit das Königsprivileg schaffe. Doch werden damit 
m. E. die Interpretationsmöglichkeiten überstrapaziert; 
im Gegenteil weist gerade die Einbeziehung der Reichs- 
städte (es sy in vnsern des heiligen Richs oder ... ), die 

Schlußwort 

Einst als Vereinigung mittelrheinischer Keß- 
lermeister begründet, verfolgte der Alzeyer 
Keßlerkreis zünftige Ziele, charakterisiert 
durch Zunftzwang und Nahrungsschutz. Er be- 

saß eine handwerksübliche Organisation, die 
den besonderen Erfordernissen des regionalen 
Geltungsbereiches angepaßt war. Dadurch daß 
die Handwerker eine Verbindung mit einem 
einflußreichen Schutzherrn eingingen, erlangte 
ihr Bund besonders seit dem Übergang der 
Schirmherrschaft in die Hände der Pfalzgrafen 
den nötigen politischen und exekutiven Rück- 
halt, um seine Ansprüche durchzusetzen. Bei- 
den Seiten, den Keßlern und dem Schutz- 
herrn, kamen Rechte und Pflichten zu, und 
beide zogen aus ihrem Verhältnis für die eige- 
nen Interessen Vorteile, welche diese eigen- 
tümliche Institution der 

�Keßler des Alzeyer 
Tages" wenigstens für viereinhalb Jahrhunder- 
te lebensfähig erhielten. 

1377 bei der Umschreibung des Geltungsbereichs nicht 
genannt wurden, auf die Einheitlichkeit der Urkunde 
als Königsprivileg hin. 

9 So erstmals SPRENGER, JOHANN THEODOR, Lucerna 
moderni status s. Rom. Imperii 

... Frankfurt 1666; zit. 
nach HoRNSCxucH, (Anm. 3) S. 9, Anm. 6. - Zur Lage 
dieser Keßlerbezirke s. WISSELL, (Anm. 7) S. 85 u. 90 
sowie Karte, Bildteil, Abb. 3. 

10 BEIER, ADRIAN, De collegiis opificum editio nova, 
Helmstadt 1727, S. 484,497 f. u. 499. 

11 Vgl. SATTLER, CHRISTIAN FRIDERICH, Vom Keßler- 
oder Kaltschmieds-Schutze älterer Zeiten, Tübingen 1781, 
S. XVIII ff. 

12 Vgl. WISSELL, (Anm. 7) S. 85 u. 90. 
13 Ebd. S. 90. 
14 Privilegium und Statuten, so durch die Kaysere 

verliehen worden ... Ertheilet dem Kupferschmidt 
Handwerck in dem Creyß des Obern Rheins. Straßburg 
1717, S. 27 f. GLA Karlsruhe 77/6991 Nr. 6. 

15 Ed. bei KREMER, (Anm. 1) S. 402 f. 
16 Zit. nach WISSELL, (Anm. 7) S. 90. 
17 Damit ist auch Sattlers (Anm. 11) S. XVIII ff. 

Konstruktion hinfällig, die freilich von Kremer (Anm. 
1) S. 38,159 u. 204 herrühren dürfte, daß nämlich die 
Keßleroberhoheit von den Staufern an die Pfalzgrafen 
vererbt worden sei und diese zunächst die Herren von 
Strahlenberg und nach deren Aussterben die von Rath- 
samhausen mit dem elsässischen Keßlerschutz belehnt 
hätten. - Aurlh MERZBACHER, FRIEDRICH, Kesslerhand- 
werk und Kesslergericht im Land Franken, in: Fest- 
schrift Nikolaus Grass, Bd. 1, Innsbruck/München 1974, 
S. 111-122, hier S. 112 nimmt an, daß die Pfalzgrafen 
die Strahlenberger belehnten, welche ihrerseits die Zo- 
bel begabten. - Einzig AMRHEIN, AUGUST, Die Würz- 
burger Zivilgerichte erster Instanz (darin: Das Gericht 
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der Kupferschmiede oder Keßler, S. 44-64 und 70 f. ), 
in: Archiv des hist. Ver. von Unterfranken u. Aschaf- 
fenburg 58 (1916) S. 1-71, hier S. 45 hat erkannt, daß 
die Strahlenberger vor den Pfalzgrafen als Inhaber des 
Keßlerschutzes zu gelten haben. In dessen Besitz seien 
die Strahlenberger durch Belehnung seitens des Reiches 
gelangt und die Pfalzgrafen durch Beerbung der Strah- 
lenberger. - Die Mutmaßung Beiers (Anm. 10) S. 484, 
König Ludwig d. Bayer habe den Pfalzgrafen den 
Keßlerschutz verliehen, ist ebenso unhaltbar. 

18 Dies belegen vor allem die von WISSELL (Anm. 7) 
zusammengestellten Bestätigungen der Privilegien des 
zobelschen Keßlerkreises S. 85 f. und derjenigen des 
rathsamhausensdhen S. 91 f. 

19 Scheid macht die interessante Mitteilung, deren 
Nachprüfung mir nicht möglich war, die Sponheimer 
Grafen hätten einst vor den Pfalzgrafen den mittel- 
rheinischen Keßlerschutz besessen, nämlich intra quos 
Comites Sponhemios eandem protectionem olim exer- 
cuisse ex illustri Archivo accepi. SCHEID, FRIEDRICH, 
Dissertatio de iure in musicos singulari. Dienste und 
Obrigkeit der Spielleut, Rappolsteinensi comitatui, Jena 
1738, S. 36. 

20 Vgl. Regesten der Pfalzgrafen am Rhein 1214- 
1508, bearb. von ADOLF KOCH und JAKOB WILLE, 2 
Bde., Innsbruck 1894 u. 1939. 

21 Vgl. BRUNN, HERMANN, 1200 Jahre Schriesheim, 
Mannheim 1964, S. 54 f. 

22 Vgl. HÄUSSER, LUDWIG, Geschichte der Rheinischen 
Pfalz, 2 Bde. 1845, unv. Neudr. Heidelberg 1924, Bd. 
1, S. 186 ff. 

23 Vgl. Anm. 17. - Nach Ansicht Lameius' haben die 
Strahlenberger den elsässischen Keßlerschutz als pfälzi- 
sches Lehen innegehabt. Deren Nachfolger seien 1361 
die Rathsamhausener durch Verkauf, Verzicht oder Ver- 
trag geworden. LAMEIUS, ANDREAS, De Familia Dyna- 
starum Stralenbergensi, in: Historia et commentationes 
Academiae Electoralis scientiarum et elegantiorum litte- 
rarum Theodoro-Palatina, Vol. V, Historicum, Mann- 
heim 1783, S. 507-544, hier S. 522. - SITTLER, LUCIEN, 
Les associations artisanales en Alsace, in: Revue d'Alsa- 
ce 97 (1958) S. 36-80, hier S. 39 meint, die Familie 
Rathsamhausen habe den elsässischen Keßlerschutz 1361 
direkt von den Strahlenbergem geerbt. 

24 Deutsche Reichstagsakten, Bd. 1, Nr. 16-20. 
25 Regesten d. Pfalzgrafen, (Anm. 20) Bd. 1, Nr. 4148. 
26 LUDEWIG, JOHANN PETER, Vollständige Erläute- 

rung der Goldenen Bulle, 2. T., Frankfurt 1719, S. 653. 
27 BUDER, CHRISTIAN GOTTLIEB, Symmikta observa- 

tionum et opusculorum, Jena 1756, S. 37 f. - Vgl. 
auch HORNSCHUCH, (Anm. 3) S. 18 f. 

28 SO SCHWENGSFEUR, CHRISTIAN CARL, Dissertatio iuris 
publici de serenissimorum comitum palatinorum Rheni, 
Tübingen 1705, S. 40 u. 52. Auch VOGT, KARL, Das 
fahrende Volk in der Pfalz, Diss. (masch. ) Würzburg 
1921, S. 48. - Laut Goldener Bulle, Kap. V1 wird 
das Reich in zwei Vikariatsgebiete eingeteilt, das des 
fränkischen und das des sächsischen Rechts, welche dem 
Pfalzgrafen bei Rhein bzw. dem Herzog von Sachsen 
zugewiesen wurden. Der Zuständigkeitsbereich des Pfalz- 
grafen wird umschrieben: in partibus Reni et Suevie et 
in iure Franconico ratione. Die Goldene Bulle Kaiser 
Karls IV. 1356, bearb. von Konrad Müller, (= Quel- 
len zur neueren Geschichte, hg. vom Hist. Sem. d. Univ. 
Bern, H. 25), Bern 1957. 

29 Vgl. CONRAD, HERMANN, Deutsche Rechtsgeschichte, 
Bd. 1,2. Aufl. Karlsruhe 1962, S. 226 f. - Unter dem 
Aspekt pfälzischer Territorialbildung vgl. BECKER, 
FRIEDRICH KARL, Alzey, die Geburtsstätte der Pfalz, in: 
1750 Jahre Alzey, hg. von Friedrich Karl Becker, Alzey 
1973, S. 95-110, hier S. 96. 

30 Goldene Bulle, (Anm. 28) Kap. V 1. 
31 KREMER, (Anm. 1). - Den jüngsten Überblick über 

alle deutschen Keßlerkreise gibt WISSELL (Anm. 7) und 
sehr verkürzt, im wesentlichen auf Wissell fußend, 
GRASS, NIKOLAUS, Art. �Kesslerkreise und Kessler- 
gerichte", in: Handwörterbuch zur deutschen Rechts- 
geschichte, 11. Lfg. 1974, Sp. 708-710. 

32 KREMER, (Anm. 1) S. 158. - HORNSCHUCH, (Anm. 

3) S. 21 versteht Kremer offenbar irrtümlich so, als rühre 
auch die Oberhoheit des Pfalzgrafen über den elsässi- 
schen und fränkischen Keßlerkreis von dieser alten 
rheinfränkischen Herzogsgewalt her. Indes vermutet 
Kremer ebd. S. 159 bei beiden letzteren Erbfall an die 
Pfalz nach dem Aussterben der Staufer. 

33 KREMER, (Anm. 1) S. 159. 
34 Ebd. S. 158. - Ähnlich ANDREAE, JOHANN HEIN- 

RICH, Alceia palatina illustrata, Heidelberg 1777, S. 23 f. 
DIEFFENBACH, FERDINAND, Das Großherzogtum Hessen 
in Vergangenheit und Gegenwart, Darmstadt 1877, S. 
418. 

35 In Anlehnung an Sattler, (Anm. 11) S. X KÜCHLER, 
JULIUS, Die Keßler oder Kupfer-Kalt-Schmiede des Al- 
zeyer Tags, in: Das Bayerland, München 17, (1906) S. 
609-612. Oder mit unerheblichen Abwandlungen unter 
dem Titel: Die Kaltkupferschmiede des Alzeier Tages, 
in: Pfälzische Geschichtsbll., Kaiserslautern 2 (1906) 
S. 93-96 und 3 (1907) S. 1-4 (fortan zit. nach Bayer- 
land). 

36 WISSELL, (Anm. 7, hier 1. Aufl. Berlin 1929, Bd. 1) 
S. 223. 

37 HORNSCHUCH, (Anm. 3) S. 64. - Bärmann/Rössler 
übernehmen trotz Wissell und Hornschuh, die sie frei- 
lich nicht berücksichtigen, unkritisch die auf Kremer fu- 
ßende Harnischmacher-Theorie. BÄRMANN, JOHANNES/ 
RÖSSLER, HERBERT, Alzey und das verfassungsrechtliche 
Zentrum des alten Reiches, in: 1750 Jahre Alzey, hg. 

von FRIEDRICH KARL BECKER, Alzey 1973, S. 111-126, 
hier S. 122. 

38 Ed. HORNSCHUCH, (Anm. 3) S. 375-382. Die Ar- 
tikel wurden von mir fortlaufend durchnumeriert. 

39 GLA Karlsruhe 77/5870, Nr. 18. 
40 Ordnung 1552, (Anm. 38), Art. 3. 
41 Ergänzung gemäß Ordnung 1629, (Anm. 39) Art. 

3. - Zur 12-Zahl bei der Artillerie s. MÜLLER, HEIN- 
RICH, Deutsche Bronzegeschützrohre 1400-1750, Berlin 
(Ost) 1968, S. 81. 

42 Zur Besoldung in den spätmittelalterlich-frühneu- 
zeitlichen Heeren vgl. MÖLLER, HANS-MICHAEL, Das Re- 
giment der Landsknechte. Untersuchungen zu Verfas- 
sung, Recht und Selbstverständnis in deutschen Söldner- 
heeren des 16. Jahrhunderts (= Frankfurter Historische 
Abhandlungen, Bd. 12), Wiesbaden 1976, S. 76 ff. 

43 Ordnung 1552, (Anm. 38) Art. 4. 
44 Ebd. Art. 5. 
45 HORNSCHUCH, (Anm. 3) S. 62, Anm. 5 nennt die 

Jahre 1588,1619 und 1655 und druckt einen Brief des 
Pfalzgrafen Johann Kasimir vom 2. Mai 1588 an den 
Schultheißen des Alzeyer Keßlerkreises ab, worin er die 
kürzlich der Keßlerorganisation beigetretenen Handwer- 
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ker auffordern läßt, sich auff schiereste aufmahnung 
unnser veltgeschUtz zu versehen unnd zu schießen gefast 
zu erscheinen. (Geänderte Signatur im GLA Karlsruhe: 
77/5869 fol. 230 r. ). - Unter dem 5. Feb. 1620 fordert 
Kurfürst Johann beim Keßlerschultheißen 20 Hand- 
langers fürs Geschütz an. GLA Karlsruhe 77/5870 Nr. 
5. Der Verabschiedungsbrief, den Jost Nolde, der Artil- 
leriegeneral der evangelischen Union, am 31. Aug. 1620 

ausstellt, zeigt, daß letztlich nur 13 Keßler aufgeboten 
worden waren. Ebd. Nr. 13. - 1664 werden auf Befehl 
des Kurfürsten 24 Keßler aufgeboten. KÜCHLER, (Anm. 
35)S. 610. 

46 Vgl. Anm. 45 und 47. - 1585 übersenden die 
Keßler Alzeyer Tages ihren Oberpfälzer Berufsgenos- 
sen einen Bericht über ihre Handwerksordnung, Frei- 
heiten und Privilegien, ed. bei HORNSCHUCH, (Anm. 3) 
S. 434-437. Hier heißt es u. a.: Undt muß das hand- 

werck uf den Fall Pfaltz außzeucht, 24 man zu der ar- 
tillerei oder zum pulverwagen stellen, welche in Pfaltz 
kosten erhaltten werden. - In seiner Handwerksord- 
nung für die Kaltschmiede der Oberpfalz aus dem Jahr 
1587, ed. ebd. S. 427-431, betont Pfalzgraf Johann 
Kasimir im 17. Art., daß die Kupferschmied im Rheini- 

schen und Elsaßischen Kreis wohnhaft vermög ihrer von 
Chur-Pfalz lange Zeit habenden und hergebrachten Frei- 
heit schuldig sein - auch bishero geleistet haben - 
aus ihnen vierundzwanzig Mann auf eines Pfalzgrafen 
Churfürsten Begehren zu schicken und zu stellen, welche 
ermelter Pfalz in Feds- und Kriegszeiten, wann man zu 
Feld liegen und sein muß, auf die Artillerie warten ... 
Desgleichen sollten in Zukunft die Oberpfälzer Meister 

verpflichtet sein, zwo Personen auf die Artillerie zu 
warten schicken. 

47 Art. 44 aus dem Entwurf einer Handwerksordnung 
vermutlich aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts, die 

von zwei kurpfälzischen Räten mir Randbemerkungen 
versehen wurde, ed. bei HORNSCHUCH, (Anm. 3) S. 382- 
392. Kommentar zum Art. 44: Dieser uffsatz ist gleich- 
messig in der alten ordnung nicht, aber for gut gehalten 
worden, einzufhuern, weilen sie kalt-kupferschmid seind, 
uff gnedister erfordern bei der attolerie sein mussen. 

48 Ebd. Art. 45: Hergegen sollen die kupf ferschmidt in 
Churpfaltz des ausschusses undt der wacht befreyet sein. 
Kommentar dazu: Findet sich in der alten ordnung die- 

ser 45. nit, ist aber herkommen, d. h. bisher schon üblich. 
49 Vgl. MÜLLER, (Anm. 41) S. 238. - Auch VOCKE, 

HELMUT (Hg. ), Geschichte der Handwerksberufe, 2 Bde., 
Waldshut 1959 f., Bd. 2, S. 90. 

50 KÜCHLER, (Anm. 35) bekam die Schrift seinerzeit 
vom Frankenthaler Altertumsverein zur Verfügung ge- 
stellt und schöpfte hieraus ein Großteil seiner Angaben. 

51 KÜCHLER, (Anm. 35, hier Pfälz. Geschichtsbll. ) S. 
94 f. 

52 Im übrigen zeigt dieses Beispiel einmal mehr, daß 

sagenhaften Überlieferungen gewöhnlich ein wahrer 
Kern inneruht. Denn zu Beginn der Neuzeit wurden 
große Eisengeschütze aus Eisenstäben und Ringen, ähn- 
lich wie Fässer aus Dauben und Reifen, gefertigt. Vgl. 
MÜLLER, (Anm. 41) S. 28. Damit ist die Fertigungs- 
methode selbst historisch nachweisbar; sie wird jedoch 
fälschlich den Kesselschmieden zugeschrieben. - Ge- 
wöhnlich wurden Geschützrohre aus Bronze gegossen 
und der Lauf nach dem gewünschten Kaliber aufgebohrt. 
Ebd. S. 21 f. 

53 GLA Karlsruhe 77/6991 Nr. 6, S. 27. 

54 Stadtarchiv Speyer 1A Nr. 560/6, pag. 8 u. 9. 
1446 Juli 4. 

55 Ebd. 1A Nr. 560/6,1480 Juni 5. - Gleichlauten- 
de Abschrift im Stadtarchiv Alzey C. 1. Zunftord- 
nungen, Buch IX. 

56 Ebd. Art. 10: Item ob wir oder unser erben zu vel- 
de ziehen und von dem hantwerck etlich gewappeten 
fordern werden zu reisen, die sollen sie vns als irem 
scbirmhern schicken nach irem vermogen, die irs hant- 
wercks und thar zu rustig sin, uff gemeinen costen des 
hantwercks vngeuerlich. 

57 KREMER, (Anm. 1) S. 160 ff. 
58 BLICK, MICHAEL RICHARD, Keßlerlehen, in: Würt- 

tembergische Vierteljahreshefte für Landesgesch. 7 (1884) 
S. 101-102 u. 9 (1886) S. 262-267, hier S. 266. 

59 Vgl. HEYNE, MORITZ, Das altdeutsche Handwerk, 
Straßburg 1908, S. 126 f. 

60 BLICK, (Anm. 58) S. 266. GOTHEIN, EBERHARD, 
Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes und der an- 
grenzenden Landschaften, Straßburg 1892, S. 409. VOGT, 
(Anm. 28) S. 47. WISSELL, (Anm. 7) S. 97. 

61 Zum mittelrheinischen Verkehrsraum vgl. ALFRED, 
K., Geschichte von Straßen und Verkehr im Land zwi- 
schen Rhein und Main, Diss. Frankfurt 1957. Insbes. 

auch QUETSCH, FRANZ, Geschichte des Verkehrswesens 

am Mittelrhein von den ältesten Zeiten bis zum Aus- 
gang des 18. Jahrhunderts, Freiburg 1891. - Den wirt- 
schaftsräumlichen Charakter arbeitet heraus PABST, 
HANS, Die ökonomische Landschaft am Mittelrhein vom 
Elsaß bis zur Mosel im Mittelalter, Diss. Marburg 1930. 
Auch BULL, KARL-OTTO, Die wirtschaftliche Verflech- 
tung der Pfalz am Ende des Mittelalters (1440-1550), 
in: Beiträge zur pfälzischen Wirtschaftsgeschichte (= 
Veröffentlichungen der Pfälz. Ges. zur Förderung d. 
Wissenschaften, 58), Speyer 1968, S. 53-96. 

62 Sauer-Bach, Kaiserslautern, Kirn, Koblenz, Monta- 
baur, Friedberg, Gelnhausen, Miltenberg, Dinkelsbühl, 
Enz, Murg, Sauer. - Mit Dinkelsbühl ist wahrschein- 
lich nicht die Reichsstadt gemeint. Vgl. KARST, (Anm. 7) 
S. 142, Anm. 12. - Eine Karte aller Keßlerkreise gibt 
WISSELL, (Anm. 7) Abb. 3, nur des Alzeyer Kreises 
KARST, ebd. S. 138. S. o. S. 122, Abb. 3. 

63 Dazu vgl. meine Arbeit Handwerk und Bündnis- 
politik. Die Handwerkerbünde am Mittelrhein vom 14. 
bis zum 17. Jahrhundert", Diss. Frankfurt 1976, (_ 
Frankfurter Historische Abhandlungen, Bd. 15), Wies- 
baden 1977. Zum mittelrheinischen Raum vgl. ebd. Ab- 
schnitt B. 

64 Vgl. PETRY, LUDWIG, Alzey in der wittelsbadhisdhen 
Politik, in: 1750 Jahre Alzey hg. von FRIEDRICH KARL 
BECKER, Alzey 1973, S. 127-140, hier S. 132. Vgl. 
auch BECKER, ebd. (Anm. 29) S. 107. 

65 Vgl. BERLET, EDUARD, Alzey als Oberamtsstadt und 
das kurzpfälzische Oberamt (1460-1796), ebd. S. 239- 
245, hier S 240. 

66 LESER, HARTMUT, Die rheinhessische Stadt als Typ, 
in: Geschichtliche Landeskunde 14 (1976) S. 1-60, hier 
S. 38. 

67 Vgl. GöTTMANN, (Anm. 63) Abschnitt H. 1. und 
Anhang 12. 

68 Protokoll über die Arrestierung eines Dudenhofe- 
ner Keßlers im Jahre 1452, Stadtarchiv Frankfurt Ugb. 
D9A, fol. 9 f.: Der beschuldigte Meister soll sich vff 
dem Alzeyer tag bey dem hanndwerck vmb abtragk 
stellen. 
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69 Im Zusammenhang mit dem Ausschluß eines 
Kupferschmiedes aus dem Handwerk ist die Rede von 
den meistern kegler-hantwergs, geie Alczey zum tag 
gehorig. ZGO 2 (1851) S. 6. - Später z. B. Churfürstl. 
Pfaltz Landts Ordnung 1582, Tit. 32, fol. 129 r.: Schult- 
heissen und Sd»öften vermeldts Kegler Handtwercks am 
Rheinstrom, die Kaldtsdmidt deß Altzeyer Tags genant. 

70 VOGT, (Anm. 28) S. 58, Anm. 2, ohne Quellenan- 
gabe! 

71 GLA Karlsruhe 77/5869, fol. 55. 
72 Wie Anm. 67. 
73 GLA Karlsruhe 77/5870 Nr. 193, S. 3. 
74 BLICK, (Anm. 58) S. 267. 
75 WISSELL, (Anm. 7) S. 97. - Zur Frage der Unehr- 

lichkeit im Handwerk vgl. insbes. DANCKERT, WERNER, 
Unehrliche Leute. Die verfemten Berufe, Bern 1963. 

76 Vgl. HEYNE, (Anm. 59) S. 126 f. 
77 HORNSCHUCH, (Anm. 3) S. 115 u. 117 ff. WISSELL, 

(Anm. 7) S. 97 schließt sich vorbehaltlos an. 
18 HORNSCHUCH, (Anm. 3) S. 152 ff. 
79 Zu diesen Zusammenhängen vgl. z. B. WISSELL, 

(Anm. 7, hier Bd. 1,1971), S. 45 ff. 
80 Zu den Merkmalen des Zunftzwanges vgl. ENNEN, 

REINALD, Zünfte und Wettbewerb, Wien 1971, S. 89. 
81 Churf. Pfaltz Landts Ordnung 1582, fol. 129 r. - 

Z. B. weist 1557 Nov. 26 Pfalzgraf Ottheinrich den 
Landschreiber zu Alzey an, auf Bitten der Keßler solle 
die Einhaltung der Privilegien insbesondere im Hinblick 

auf die Störer strenger beobachtet werden. GLA Karls- 

ruhe 77/5869, fol. 46 r. - 47 v. 
82 Churf. Pfaltz Landts Ordnung, ebd. 
83 Vgl. GörrnANN, (Anm. 63) Abschnitt F. 1. und 

Anhang 3. 
84 Wie Anm. 55. 
85 Vgl. GörranANN, (Anm. 63) Abschnitt F. 1. u. 2. 
66 Ed. bei LERSNER, ACHILLES AUGUSTUS VON, Der 

weitberühmten freyen Reichs-, Wahl- und Handelsstadt 
Frankfurt am Main Chronica, Bd. 1, Frankfurt 1706, 
S. 486 ff. 

87 Wie Anm. 38. 
88 Beschluß des Keßlertages 1586, ed. HORNSCHUCH, 

(Anm. 3) S. 382. 
89 Ordnung 1552 (Anm. 38) Art. 9 u. 14. 
90 Ebd. Art. 15. 
91 Ebd. Art. 27. 
92 Ebd. Art. 16 u. 21. 
93 Ebd. Art. 10 u. 11. 
94 Ebd. Art. 38. 
9s Ebd. Art. 28 u. 29. 
96 Ebd. Art. 40. 
97 Ed. HORNSCHUCH, (Anm. 3) S. 381. 
98 Ordnung 1552 (Anm. 38) Art. 24: Es soll kein meng 

(Keßler) dem anndern nädier gehn arbeiten, dann das 
dritt hauß da leuth innen seyn. 

99 Ebd. Art. 22. 
100 Ebd. Art. 23,26 u. 31. 
101 Ebd. Art. 41. 
102 Beschluß des Keßlertages 1582, ed. HORNSCHUCH, 

(Anm. 3) S. 381. 
103 Ordnung 1552, (Anm. 38) Art. 8: Item welcher 

vnßer hanndtwerck kauften will, der soll sein mann recht 
haben, ob er f rumlid, gebohren seye ... 

101 Vgl. CONRAD, (Anm. 29) S. 397. - Insbes. auch 
DANCKERT, (Anm. 75) passim. 

105 Ordnung 1552, (Anm. 38) Art. 25. 

106 Ebd. Art. B. Auch der Geselle mußte eine Lehre 
nachweisen; ebd. Art. 32. 

107 Vgl. GÖTTMANN, (Anm. 63) Anh. 7. 
108 Ordnung 1552, (Anm. 38) Art. B. 
109 Vgl. VOGT, KARL, Die fahrenden Kesselschmiede 

der Pfalzgrafen bei Rhein, in: Der Trifels 24 (1929). 
110 Vgl. WISSELL, (Anm. 7) S. 34 ff. - Auch VOGT, 

ebd. 
111 Ordnung 1552, (Anm. 38) Art. 17. 
112 Beschluß des Tages 1582, ed. HORNSCHUCH, (Anm. 

3)S. 381. 
113 Ordnung 1552, (Anm. 38) Art. 18. 
114 Ed. HORNSCHUCH, (Anm. 3) S. 382. 
115 Vgl. GÖTTMANN, (Anm. 63) S. 171 u. 187 ff. 
116 Ed. HORNSCHUCH, (Anm. 3) S. 382. - 1611 stellt der Rat von Kaiserslautern drei dortigen Keßlern zur 

Vorlage bei der Keßlerorganisation einen Brief aus, in 
dem bestätigt wird, daß der Rat im vorigen Jahr den 
betreffenden Keßlern wegen umherstreifenden französi- 
schen Kriegsvolks den Besuch des Alzeyer Tages verbo- 
ten habe. KÜCHLER, JULIUS (Bearb. ), Chronik der Stadt 
Kaiserslautern aus den Jahren 1566 bis 1798, Kaisers- 
lautern 1905, S. 70 f. 

117 1545 bitten Keßler aus einem nicht feststellbaren 
Ort den Pfalzgrafen, ihnen diesmal den Besuch des Jahr- 
tages zu erlassen, weil vns merer theils armutt halben 
solichen tage zu besuchen verwehrt sei und unser vill 
nit geitt zu zeren haben,... auch vnser hantwerck yt- 
zunden nit gancpar mit verkauften ist. GLA Karlsruhe 
77/5869 fol. 37. - 1571 weist der Pfalzgraf den Alzeyer 
Burggrafen an, der Tag solle auf Bitten der Keßler 
vmb jetziger hochbeschwerlichen Teuerrung willen abge- 
sagt werden. Ebd. fol. 57,1571 Juni 5. - Ähnlich Ebd. 
1574 Mai 27. 

118 GLA Karlsruhe 77/5872. 
119 Ebd. 77/5871,1669 Juni 27. 
120 Ebd. 77/5872,1670 Juni 26. 
121 Draudt gibt die Abbildungen der Keßlerzeichen 

von 1668,1746 und 1789. DRAUDT, CARL, Die Münzen 
und münzähnlichen Prägungen (Keßlerzeichen) von Al- 
zey, in: Volk u. Scholle 5 (1927) S. 197-201, hier S. 
200. - Exter beschreibt neben diesen weitere Zeichen 
aus den Jahren 1733 und 1764. EXTER, FRIEDRICH, Ver- 
such einer Sammlung von pfälzischen Medaillen, Schau-, 
Gedächtnis und allerley andern Müntzen, 2 Teile Zwei- 
brücken 1759 - 1770, T. 1, S. 421,522 u. 568. T. 2, 
S. 393. 

122 EXTER, ebd., T. 1, S. 423, Anm. - WIMMER, KARL, 
Einiges über die alte Kessler-Zunft zu Alzey oder über 
die Kalt-Kupferschmiede des Alzeyer Tags, in: Quar- 
talbll. d. hist. Vereins für das Großherzogtum Hessen 
(1885) Nr. 2, S. 16-19, hier S. 18. DRAUDT, ebd. S. 201. 

123 Vgl. KÜCHLER, (Anm. 35) S. 611. 
124 Vgl. VOGT, (Anm. 109). 
125 GLA Karlsruhe 77/5871. 
126 HORNSCHUCH, (Anm. 3) S. 72. 
127 Vgl. Anm. 118. 
128 Ordnung 1552, (Anm. 38): Der Schultheiß Bern- 

hard Keßler von Heidelberg und zwölf namentlich ge- 
nannte Schöffen erneuern die Ordnung. - Schultheiß 
und Schöffen entscheiden einen Streit zwischen zwei Keß- 
lern. GLA Karlsruhe 77/5969 fol. 9 r. (1503). 

129 Vgl. KÜCHLER, (Anm. 35) S. 612. 
130 Vgl. GÖTTMANN, (Anm. 63) Abschnitt H. 3. - 

BÄRMANN/RÖSSLER, (Anm. 37) S. 122 vermuten, daß 
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Schultheiß und Schöffen durch den Pfalzgrafen ernannt 
wurden. 

131 Ed. WISSELL, (Anm. 7, hier 1. Aufl. Berlin 1929, 
Bd. 2) S. 731-737, hier S. 731. 

132 Zur Entwicklung des Prozeßverfahrens vgl. SIEGEL, 
HEINRICH, Geschichte des deutschen Gerichtsverfahrens, 
Gießen 1857, S. 105 f. PLANCK, JOHANN JULIUS WILHELM 
voN, Das deutsche Gerichtsverfahren im Mittelalter, Bd. 
1, Braunschweig 1878, S. 88 f. 98 ff. u. 404 ff. CONRAD, 
(Anm. 29) S. 385. 

133 Ordnung 1552, (Anm. 38) Art. 13. 
134 DIELING, FRIEDRICH, Zunftrecht. Eine Rechtsquel- 

lenstudie mit besonderer Berücksichtigung des Schnei- 
derhandwerks, Heidelberg 1932, S. 251 meint, das Will- 
kürmodell sei auf interterritoriale Handwerkerbünde 
nicht anwendbar, weil die Willküren einer früheren und 
die Bünde einer späteren Zeit angehörten. Hingegen bin 
ich der Meinung, daß es sich bei den Ordnungen der 
mittelrheinischen Handwerkervereinigungen der Hafner, 
Keßler, Seiler, Spengler und Wagner um echte Willkü- 
ren handelt. GÖTTMANN, (Anm. 63) S. 164 ff. 

135 Zum Rügeverfahren vgl. insbes. SIEGEL, HEINRICH, 
Das pflichtmäßige Rügen auf den Jahrdingen, in: 
Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissen- 

schaften, phil: hist. Classe, Wien 125 (1882) 9. Abh., 
hier S. 34. - Auch PLANITZ, HANS/ECKART, KARL 
AUGUST, Deutsche Rechtsgeschichte, 3. Aufl. Graz/Köln 
1971, S. 230. SCHRÖDER, RICHARD/KÜNSSBERG, EBERHARD 
FRH. voN, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 7. 
Aufl. Leipzig 1932, S. 413 f. - Vgl. auch SpiEss, PIK- 

MIN, Die Verfassungsentwicklung der Stadt Neustadt a. 
d. W., Speyer 1970, S. 143 f. u. 146 ff. 

136 Vgl. GÖTTMANN, (Anm. 63) Abschnitt H. 4 b. 

137 Vgl. BECKER, FRIEDRICH KARL, Alzey im Umkreis 
des Rechts, in: 1750 Jahre Alzey, hg. von Friedrich Karl 
Becker, Alzey 1973, S. 246-261, hier S. 253. - KiicH- 
LER, (Anm. 35) S. 612 schildert die Abhaltung des Ge- 
richts während des Tages im Jahre 1764. 

136 Ordnung 1552, (Anm. 38) Art. 39. - Die Berech- 
tigung der Keßler zu autonomer Gerichtsbarkeit ist auch 
in der Churf. Landts Ordnung von 1582 fol. 129 v. fest- 
gehalten: Die gemeldte Keller oder Kaltschmidt/mogen 
auch dieselben alle/so das also freffenlich vberfahrenl 
und nicht hielten an ihrem Leib und Gut/zu einer jeg- 
lichen zeit/vnd als dick das not geschickt/... angreif- 
fen/bekummern oder auffhalten... Dabei sollten nöti- 
genfalls die pfälzischen Beamten behilflich sein. - Fast 
wörtlich fand sich diese Passage schon im Keßlerprivileg 
Kurfürst Friedrichs aus dem Jahre 1461. Ed. Westpfälz. 
Geschichtsbll. 14 (1910) S. 16 u. 20, hier S. 16, Sp. 2. 

139 Vgl. VOGT, (Anm. 109). 140 ZGO 2 (1851) S. 6-8. 
141 Stadtarchiv Frankfurt Ugb. D9A, fol. 35 v. - 

38 r., 1495, Aug. 27.142 VOGT, (Anm. 109). 
143 Zu den Kompetenzen handwerklicher Gerichtsbar- 

keit vgl insbes. das bis heute maßgebliche Werk Neu- 
burgs. NEUBURG, CLAMOR, Zunftgerichtsbarkeit und 
Zunftverfassung in der Zeit vom 13. bis 16. Jahrhun- 
dert, Jena 1880, Neudr. Wiesbaden 1966, S. 267 f. u. 
291 f. 144 Vgl. BECKER, (Anm. 137) S. 253. 

145 KÜCHLER, (Anm. 35) S. 611 f. 
146 Nach damaligem Sprachgebrauch am Niederrhein, 

jenseits der oberdeutsch-niederdeutschen Sprachgrenze. 
sog. Benrather Linie, ansässige Leute. 

147 GLA Karlsruhe 77/5870 Nr. 119,1602 Juli 14. - Ein ähnlicher Fall ereignete sich 1603, ebd., Jan. 2. 

148 Stadtarchiv Frankfurt Ugb. D9A, fol. 20 v. - 
22 v., 1474 Nov. 15. 

1481544: Der Burggraf soll den Keßlern mitteilen, daß 
der Pfalzgraf entsprechend ihrer Bitte nach seiner Rück- 
kehr von einer Reise die Privilegien erneuern werde. 
GLA Karlsruhe 77/5869 fol. 35. - 1547: Pfalzgraf 
Friedrich befiehlt dem Burggrafen zu Alzey, die Keßler 
aufzufordern, ihre Waren billiger zu verkaufen, nach- 
dem er den Störern die Handwerksausübung verboten 
habe. Ebd. fol. 40. - 1589: Pfalzgraf Johann Kasimir 
verlangt vom Burggrafen Bericht aus den alten Akten, 
wie zuzeiten der Sickingischen Fehde im Jahre 1523 die 
Kriegskontributionen der Keßler gehandhabt worden 
seien. Ebd. fol. 239 f. 

150 Vgl. WIMMER, KARL, Geschichte der Stadt Alzey, 
Alzey 1874, S. 39. 

151 Vgl, den umfangreichen Briefwechsel zwischen 
Pfalzgraf und Alzeyer Burggraf 1540 ff. GLA Karls- 
ruhe 77/5869. 

152 Ordnung 1552, (Anm. 38) Art. 6: Item es ist unss 
auch unsser gnädigster herr alle fahr zue Altzey ein 
suppen morgendts unnd zu mittag ein imbss schuldig zue 
geben, nach altem herkommen und gewohnheit. 

153 GLA Karlsruhe 77/5869 fol. 34 (1544) u. fol. 43 
(1549). 

154 Protokoll des kurpfälzischen Rates vom 9.3.1665, 
Punkt 6. Ebd. 77/5871. - Zur Vorbereitung des Tages 
von 1764 fordert der Schultheiß seine Genossen auf, ihre 
Beschwerden wegen Geschäftsbeeinträchtigung dem 
Handwerkssyndikus, welchen sich die Keßler nun hiel- 
ten, einzusenden, damit dieser sie gesammelt den Ver- 
tretern der pfälzischen Regierung vorlegen könne. KücH- 
LER, (Anm. 35) S. 611. 

155 So z. B. an den Frankfurter Rat 1496, datiert Mon- 
tag nach Johannes d. Täufer (27. Juni), vermutlich auch 
das Datum des Keßlertages. Stadtarchiv Frankfurt Ugb. 
D9 Aa Nr. 3. - 1522 schreibt der Vertreter des Burg- 
grafen auf Bitten der Keßler an den Kreuznacher Amt- 
mann. GLA Karlsruhe 77/5869 fol. 20 r. - v. - Die 
protokollarischen Aufzeichnungen über den Keßlertag 
1531 beginnen: Item ist das hantwergk aber kumen das 
der burck graft sol schryben der stat von Franckfurt wie 
ettlich do sin die dem hantwerck intrack dun. Und wei- 
ter solle man - gewiß auch der Burggraf - schreiben 
dem Amtmann von Rockenberg, dem Grafen von Ha- 
nau, dem Amtmann von Kreuznach, dem Vizedom von 
Aschaffenburg, dem Vizedom im Rheingau und dem Rat 
in Oppenheim. Nachdem dies geschehen war, hat man 
die betreffenden Passagen im Protokoll gestrichen. GLA 
Karlsruhe 77/5869 fol. 32 r: v. - Pfalzgraf Friedrich 
schreibt unter dem 13.9.1561 an den Burggrafen von 
Alzey: In Rodtenhausen würden die Keßler in ihrer 
Freiheit behindert. Der Burggraf solle mit dem Amt- 
mann von Rockenhausen verhandeln, daß die alten Pri- 
vilegien eingehalten werden. Ebd. fol. 53. - Wie aus 
einem Schreiben des nassau-saarbrückischen Kanzlei- 
direktors in Weilburg vom 23.5.1723 an den Frankfur- 
ter Rat hervorgeht, unternahm auch noch im 18. Jahr- 
hundert das Oberamt Alzcy große Anstrengungen zur 
Aufrechterhaltung der Keßlerprivilegien. Stadtarchiv 
Frankfurt Ugb. C 41 Nr. 10. 

156 Hafnerbundesbrief 1480 (Anm. 55) Art. 9. 
157 KÜCHLER, (Anm. 35) S. 611. 
158 Ordnung 1552, (Anm. 38) Art. 8,18 u. nach Art. 

7 (Gefälle der Keßler an die Burg). 
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159 Zum Büttel oder Fronboten im mittelalterlichen 
Gerichtswesen vgl. SCHRÖDERIKÜNSSBERG, (Anm. 135) 
S. 610. Auch PLANCK, (Anm. 132) S. 94 ff. 

160 Vgl. WISSELL, (Anm. 7) S. 184 ff. Auch SCHRÖDERI 

KÜNSSBERG ebd. S. 700. 

161 Z. B. die Kurfürstentümer Pfalz, Trier und Mainz. 
Landgrafschaft Hessen-Darmstadt. Hochstifter Worms 

und Speyer. Grafschaften Sponheim, Nassau, Hanau, 

Büdingen, Isenburg. Reichsstädte Worms, Speyer, Frank- 
furt, Friedberg, Wimpfen, Heilbronn und Gelnhausen. 

162 Zum ersten, daß wir unnserm gnädigsten herren 

pfaltzgraven Churfürsten bey Rhein unnd allen ihro gnd. 
nachkommen in gehorsambkeit undt rechten thun schul- 
dig seyn. Zum anderm sollen wir unnsserm gnädigsten 
herren fur sr. gnd. schaden wahrnen, bey unsserm gelie- 
ben und aydts pflichten. 

103 S. Anm. 166. 
164 Abgedruckt bei HoRNSCHUCH, (Anm. 3) S. 377. 

- Sehr plastisch nennt der Hafnerbundesbrief von 1480 
(Anm. 55) Art. 7 den Zweck der Leistungen an den 
Schutzherrn: umb das die bruderschafft destabaß ge- 
schutzt und beschirmt werde. 

165 Ordnung 1552, (Anm. 38) Art. 6. 
166 Der Freiheitsbrief Pfalzgraf Ludwigs des Bärti- 

gen von 1411 nennt als mögliche Bedroher Herren, 
Städte, Ritter, Knechte und allermenglich. Ed. Anzeiger 
f. d. Kunde deutscher Vorzeit 8 (1839) Sp. 457 f. - Im 
Keßlerbrief Pfalzgraf Friedrichs von 1461 (Anm. 138) 
S. 16 heißt es: und wir heyßen und gebietten auch allen 
und iglichen vnseren vogten und burggrauen, lantschri- 
beren, scholteschen und anderen vnseren amptluden, ve- 
steclichen und ernstliche inn crafft dißs brieffs den vor- 
genannten kaltsmydden zu eyner iglichen zyt und als 
dick sich das geburtt von vnseren wegen dar zu beholfen 

zu sin und sie by den vorgeschriebenen fryheitten zu 
hanthaben und zu behalten. Jeder der die Keßler in 
ihrem Privileg beeinträchtige, solle mit dryssig guter 
Rynischer gulden zu pene verfallen sin. - Laut der 
Churf. Pfaltz Landts Ordnung von 1582, fol. 129 v. sol- 
len diese 30 Gulden je zur Hälfte an den Pfalzgrafen 

und die Keßler gehen. 
167 GLA Karlsruhe 77/5869, fol. 40. 
168 Ebd. 77/7010, fol. 30 r. - 31 r., Art. 1,3 u. 4. 
169 RHETIUS, JOHANN FRIEDRICH, Commentatio in jus 

feudale commune, Frankfurt/Oder 1673, S. 138: �quod 
jus protectionis vel Advocatiae a feudo differat, intelli- 

go. Quemadmodum enim ... primitus Gastaldia non ju- 

re feudi erat, sed saltem salarium finde debitum, et po- 
stea demum in id abibat; ita quoque cum Advocatia 

comparatum erat, ut primo ipsum officium liberioris 
juris esset, postea Feudali nexu indutum". 

170 Ebd.: �Palatinus 
Rheni Fabrorum Cuprariorum des 

Keßler Handwerdks / Advocatiam s. protectionem ab 
Imperio in feudum tenet. " 

171 BÄRMANN und RÖSSLER (Anm. 37) S. 121 f. be- 

schreiben die Grundzüge von Wildfang und Geleit. - 
Allgemein zum Geleitswesen am Mittelrhein vgl. 
QUETSCH (Anm. 61) S. 403 ff. 

172 BÄRMANN/RÖSSLER, ebd. S. 120. 

173 Ebd. S. 122. Auch BECKER, (Anm. 137) S. 253 f. 

174 Vgl. VOGT, (Anm. 28) S. 55. 
175 Dies sieht SATTLER (Anm. 11) S. 23 als bewußtes 

Programm der Inhaber des Keßlerschutzes an. Bezüg- 
lich des Hohenloher (Württemberger) und des Pfälzer 
Keßlerkreises übernimmt er die Aussage eines gewissen 

Hanselmann: Das Haus Hohenlohe sowie Kurpfalz 
seien jederzeit bedacht gewesen, �solchen Krayß zu er- 
weitern, weil es denselben als eine servitutem activam 
juris publici in territorio alieno betrachtete. " 

176 Vgl. BÖHN, GEORG FRIEDRICH, Die Alzeyer Aus- 
fautei, in: Mitteilungsbl. z. rheinhess. Landeskde. 4 
(1955) S. 110-116, hier S. 114 f. 

177 Ebd. S. 114. 
178 GLA Karlsruhe 77/5870 Nr. 193, S. 3. 
179 Zu Personalitäts- und Territorialitätsprinzip vgl. 

CONRAD, (Anm. 29) S. 130 u. 346. 
180 STRUVIUS, FRIEDRICH GOTTLIEB, Systema jurispru- 

dentiae opificiariae, Lemgo 1738, T. 1, S. 323,8: 
�Nec 

tarnen privilegia protectionis ordinariae jurisdictioni ter- 
ritoriali derogant, auf receptos in protectionem eidem 
eximunt". 

181 Vgl. JAHN, GEORG, Zur Gewerbepolitik der 
deutschen Landesfürsten vom 16. bis 18. Jahrhundert, 
Leipzig 1909, S. 134. FISCHER, GEORG, Kursachsens An- 

teil an der Handwerkspolitik des Reiches, in: Hambur- 

ger Mittel- u. Ostdeutsche Forschungen 6 (1967) S. 223- 
268, hier S. 247. 

182 Keßlerordnung Landgraf Georgs, 2. Hälfte 16. 
Jahrhundert, bestätigt von dessen Sohn Landgraf Lud- 
wig etwa 1590. Vgl. Schreiben des Pfalzgrafen Fried- 

rich an Landgraf Ludwig vom 31.1.1598. Staatsarchiv 
Darmstadt E 10 Konv. 104 Fasc. 1. - Am 10.6.1670 
erteilt Erzbischof Johann Philipp von Mainz den in 

seinen Landen ansässigen Kupferschmieden eine Ord- 

nung. GLA Karlsruhe 77/5871. - 1635 erteilt Graf 
Johann Ludwig von Nassau den in seinem Lande an- 
sässigen Keßlern das Privileg, daß nur sie Flickarbeiten 
ausführen dürften. WISSELL, (Anm. 7) S. 121. 

183 Stadtarchiv Frankfurt Ugb. D9A. - Im GLA 
Karlsruhe 77/7000 fanden sich vereinzelte gleichlauten- 
de Kopien der Entscheidungen. - Schon 1606 hatten die 
Keßler den Pfalzgrafen um die Erlaubnis gebeten, sämt- 
liche vorhandenen Dokumente in ein Buch abschreiben 
lassen zu dürfen. Ebd. 77/5869, fol. 287,1606 März 27 
und fol. 292 ff., 1606 Dez. 10. 

184 KARST, (Anm. 7) S. 139 f. - Unter Signatur 77/ 
7000 liegen im GLA Karlsruhe umfangreiche Akten aus 
den Jahren 1574-1590 über eine das Keßlerprivilegium 
betreffende Streitsache zwischen Kurpfalz und Schult- 
heiß und Gericht des mainzischen Ortes Germersheim. 

185 KARST, (Anm. 7) S. 136. 
186 GLA Karlsruhe 74/10 573, Nov. 1515. 
187 Staatsarchiv Darmstadt E 10 Konv. 104 Fasc. 1. 
188 Stadtarchiv Frankfurt Ugb. D9 Aa, Nr. 3. 
189 Ebd. Nr. 1. - Vgl. auch die in Anm. 155 genann- 

ten Beispiele. 
190 Stadtarchiv Speyer 1A Nr. 573, fol. 28 ff. - 

GLA Karlsruhe 77/5869, fol. 224 r. - 226 v., 1586 Juni 
28. 

191 KARST, (Anm. 7) S. 141. 

192 GLA Karlsruhe 77/5870 Nr. 20,1643 Okt. 30. 
193 So z. B. ANDREAE, (Anm. 34) S. 24. - WIMMER, 

(Anm. 149) S. 302. KARST, (Anm. 7) S. 141. 
194 GLA Karlsruhe 77/5870 Nr. 168,1659 Juni 21. 
195 Ebd. Nr. 169,1659 Juli 12. 
196 Vorliegend GLA Karlsruhe 77/5870. 
197 Ebd. 77/5871,1669 Dez. 4. 
198 Ebd. 1668, Dez. 16. 
199 Ebd. 77/5872. - Die in Frankfurt herrschende 

privilegienfeindliche Praxis bestätigt die 1649 ergangene 
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Beschwerde namentlich unterzeichnender Keßler und 
Spengler aus Mainz, Worms, Meisenheim, Umstadt, Al- 

zey, Hanau und aus anderen Orten beim Frankfurter 
Rat, daß sie vom dortigen Handwerk der Kannengießer, 
Kupferschmiede und Spengler bei Verkauf und Arbeit 
behindert würden. Die Beschwerdeführer berufen sich 
auf unsere gerechtigkeit, die von vhndencklichen Jahren 
hero wohlher gebracht wohllobliche. Stadtarchiv Frank- 
furt Ugb. C 41 Iii. 

200 Stadtarchiv Frankfurt Ugb. C 41 Nr. 10,1723 
Mai 23 u. Juni 18. 

201 Das bestätigt ITTER, JOHANN WILHELM, De feudis 
imperii commentatio methodica, Frankfurt 1714, S. 143f. 

202 Auf Ansuchen des Frankfurter Spenglerhandwerks, 

zu dem damals die Kupferschmiede gehörten, den Pfan- 
nenflickern Pfuschen und Verkauf zu verbieten, entschei- 
det der Frankfurter Rat: Solle man diesem Ansuchen 
in so ferne willfahren, daß diesen fremden Pfannen- 
flickern blos neue Waarn in der Meß verkauffen zu dör- 
f en erlaubt sein solle. Stadtarchiv Frankfurt Ugb. C 59 
Nr. 90,1776 Aug. 15. 

203 GLA Karlsruhe 77/5871,1668 Juli 1 und 1669 
Juni 27.77/5 872,1670 Juni 26. 
204 Ebd. 77/5872, Liste der Tagungsteilnehmer 1463 
bis 1533. - Vgl. o. S. 131. 

205 GLA Karlsruhe 77/5873,1688 Feb. 12. 
206 Vgl. die Teilnehmerlisten des 17. Jahrhunderts 

GLA Karlsruhe 77/5872. 

207 Mit Schreiben vom 19.6.1682 bitten die Keßler den 
Pfalzgrafen, am 30. Juli ihren Tag halten zu dürfen. 
Nachdem er nun einige Jahre nicht stattgefunden habe, 

sei er höchst notwendig zur Erhaltung der Privilegien. 
Am 12.7. wird die Erlaubnis über das Oberamt Alzey 

erteilt. Ebd. 
208 KARST, (Anm. 7) S. 141 nennt insgesamt fünf: 

1668,1733,1746,1764 und 1789. ANDREAE, (Anm. 34) 

S. 24 außerdem 1714 und 1719. - Aus den Aktenfaszi- 
keln 77/5871,77/5872 und 77/5873 des GLA Karlsruhe 

können weitere Tage nachgewiesen werden: 1665,1669, 

1670,1682,1685 und 1688. 

209 S. Anm. 190. 
210 Vgl. WIENER, (Anm. 149) S. 182. 

211 HoRNSCxucH, (Anm. 3) S. 69. 

212 Vgl. die Schilderung bei KOCHLER, (Anm. 35) S. 
611 f. 

213 Diese Zusammenhänge hat beispielhaft herausge- 

arbeitet LENHARDT, HEINZ, Feste und Feiern des Frank- 
furter Handwerks, in: Archiv für Frankfurts Geschichte 

u. Kunst 5. F. 1. Bd. 2. H. (1950). 
214 Vgl. HORNSCHUCH, (Anm. 3) S. 68, Anm. 3. 

215 Zit. nach WISSELL, (Anm. 7) S. 117. 

216 Vgl. ebd. S. 118. 
217 Vgl. MATHY, HELMUT, Alzey in der Mainzer Re- 

publik 1792/93 und als französische Kantonsstadt 1798- 

1814, in: 1750 Jahre Alzey, hg. von FRIEDRICH KARL 

BECKER, Alzey 1973, S. 274-284, hier S. 279. 
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